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Klimaschutz ist nicht nur etwas für Experten – jeder muss dazu beitragen.

Dafür hat sich im Oktober vergangenen Jahres der 
Stadtrat und somit die Gemeinde Am Ettersberg, durch 
Beschluss zur „Einführung eines kommunalen Energie-
managements“, verpflichtet.

Für die Erfüllung der daraus resultierenden Aufgaben 
wurde in 2020 die Gebäude- und Energiemanagerin, 
Corina Engelhardt, eingestellt.
Ihre beruflichen Voraussetzungen als Dipl. Bauingenieur 
(FH) mit Erfahrungen in der Gebäudeverwaltung und 
-Instandsetzung galten als Optimum zur Erfüllung der 
künftigen Aufgaben.

Zunächst galt es, sich einen Überblick über die 89 ge-
meindeeigenen Objekte zu verschaffen. Ob Verwal-
tungsgebäude, Dorfgemeinschaftshaus, Friedhofshalle, 
Sportlerheim oder Kindertagesstätte, jedes Objekt hat 
seine Eigenheiten in Struktur, Aufbau und Nutzung.

Unter Beachtung dieser Kriterien ist der Energiever-
brauch auf ein Optimum anzupassen und zu senken. 

Dabei geht es nicht gleich darum – große Investitionen 
zu tätigen. Schon die Möglichkeit der Anpassung von 
Heizzeiten an die Nutzung der Objekte, Dämmung von 
Heizleitungen etc. können Effekte auf der Jahresabrech-
nung im positiven Sinne vorweisen.

Damit auch Sie als Bürger von unseren Erfahrungen 
profitieren können, werden Berichte und Hinweise zur 
Energieeinsparung und zum Klimaschutz künftig auf der 
Webseite der Gemeinde Am Ettersberg unter „Aktuelles“ 
veröffentlicht.

Immer dem Motto entsprechend: „Denke an den Klima-
wandel und Handel!“

Ihre Gebäude- und Energiemanagerin
der Gemeinde Am Ettersberg

Corina Engelhardt

Foto: Landgemeinde Am Ettersberg
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■	 ImprEssum
Herausgeber: Gemeinde Am Ettersberg
Anschrift: Gemeinde Am Ettersberg, Berlstedt, Haupt-
straße 23,  99439 Am Ettersberg, Tel. 036452 - 7850
Auflage: 3.870
Verantwortlich für den amtlichen & nichtamtlichen Teil: 
Thomas Heß - Bürgermeister der Gemeinde Am Etters-
berg sowie die Bürgermeister für die zu erfüllenden 
Gemeinden.
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Haase Druck, Daasdorf 29, 99439 Am Ettersberg
Erscheinungsweise: In der Regel einmal monatlich, ko-
stenlos in alle Haushalte im Verbreitungsgebiet oder auf der 

Homepage: www.am-ettersberg.de. Auf die kostenlose Ver-
teilung besteht kein Rechtsanspruch. Im Bedarfsfall können 
Einzelexemplare zum Stückpreis von 1 Euro (incl. MwSt) 
zuzügl. Porto bei Firma Haase-Druck bestellt werden.
Verlag/Druck/Vertrieb/Anzeigen
Haase Druck, Daasdorf 29, 99439 Am Ettersberg,
Telefon: 036451 684-11,Fax: 036451 684-21,
E-Mail: info@haasedruck.de

Hinweis in eigener Sache:
Alle hier veröffentlichten amtlichen Bekanntmachungen 
erfolgen gemäß § 27a des Thüringer Verwaltungsverfah-
rensgesetzes gleichlautend auch auf der Internet-Präsenz 
der Gemeinde Am Ettersberg, www.am-ettersberg.de, 
mittels elektronisch einsehbarer Version des Amtsblattes.

■	NoTrufE bEI HAvArIEfällEN

 Thür. Energienetze GmbH & Co. KG
 Störungsdienst Gasversorgung ✆ 0800 - 6861177
 Störungsdienst Stromversorgung (24 h) ✆ 0800 - 6861166
 Kundenservice ✆ 03641 - 8171111

 Wasserversorgung 
 Wasserversorgungszweckverband 
 Meisterber. Sachsenhausen ✆ 03643 - 7444450
 Störungsdienst ✆ 03643 - 74440
 Havarie ✆ 03643 - 7444444 

 Abwasserentsorgung
 ANW Nordkreis-Weimar ✆ 036451 - 738788

 störungsdienst / rohrreinigung
 Sömmerda (Entsorgung) ✆ 0171 - 3410264, 03634 - 622350
 Daasdorf a.B. (Entsorgung) ✆ 0172 - 3474269, 03643 - 414354

■	ärzTlICHEr bErEITsCHAfTsdIENsT
Mo / Di / Do 19.00 Uhr - 07.00 Uhr des Folgetages
Mi und Fr 13.00 Uhr - 07.00 Uhr des Folgetages
Sa/So/Feiertag 07.00 Uhr - 07.00 Uhr

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: ✆ 116 117
Zahnärztlicher Notdienst - täglich: ✆ 116 117
In lebensbedrohenden Notfällen ✆ 112

■	sCHIEdssTEllE
Telefon: 036451 - 799924 oder Mobil: 0152 - 29194919
E-Mail:  schiedsstelle-vgnw@web.de

Die nächste samstag-sprechstunde des Einwohnermelde-
amtes findet am 3. Juli 2021 statt.

Termine nur nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail!

Telefonische Terminvereinbarung vorzugsweise außerhalb der 
Sprechzeiten, also montags und mittwochs.
Bei Terminvereinbarung per E-Mail geben Sie bitte Ihre Tele-
fonnummer an, wir rufen Sie zurück.

CoroNA-bürgertelefon
des Kreises Weimarer Land (Mo - Fr 8–16 Uhr)

Tel.: 03644 540-913

■	polIzEI vor orT
 berlstedt: E-Mail: maik.lenz@polizei.thueringen.de 
  ✆ 036452 71987 oder 0173 3020724
  dienstags 14 – 18 Uhr und nach Vereinbarung

 buttelstedt: E-Mail: nicole.liebeskind@polizei.thueringen.de 
  ✆ 036451 73460 oder 0173 3020235
  dienstags 14 – 18 Uhr und nach Vereinbarung

Telefonverzeichnis
E I N W A H L :  0 3 6 4 5 2  /  7 8 5 - _ _ 

Sprechzeiten: 

Dienstag   
09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag   
09.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 Uhr

Freitag   
07.30 – 10.30 Uhr

GEMEINDE AM ETTERSBERG

OT Berlstedt

Hauptstraße 23

99439 Am Ettersberg

Telefon Zentrale: -0

Fax Einwohnermeldeamt: -35

Fax Verwaltung: -21

E-Mail: info@am-ettersberg.de

Internet: www.am-ettersberg.de

Ordnung & Sicherheit HauptverwaltungBauverwaltung & 
Liegenschaften

Finanzverwaltung & 
Kindertagesstätten 

Bauhof

Amtsleiter

Herr Schorcht - 13

Amtsleiterin

Frau Bock - 15

Amtsleiterin 

Frau Biniossek - 14

Bürgermeister 

Herr Heß - 12

Büro des  
Bürgermeisters

Frau Klemin - 30

Amtsleiter

Herr Horstmann - 34

KITA Vippachedelhausen

Kita „Palmbergknirpse“
Lindenstraße 21 
99439 Am Ettersberg 
OT Vippachedelhausen

Telefon: 03 64 52 - 7 25 52

Leiterin: Frau Smuda von 
Trzebiatowski

Amtsblatt 
Öffentlichkeitsarbeit

Frau Wagner - 10

Lohn & Gehalt

Frau Prüfer - 19
Frau Liebscher - 19

Grundstücks- 
angelegenheiten 
Bauanträge

Frau Dr. Hünniger - 28
Frau Blau - 18

Auftragsvergabe 
Wartungen 
Gebäude-, Energie- & 
Klimamanagement

Frau Dietrich-Meiz - 24
Frau Engelhardt - 44

Kindertagesstätten

Frau Spath - 23
Frau Halbe - 25

Steuern & Abgaben

Frau Prager - 11
Frau Mohlau - 11

Mieten & Pachten

Herr Lange - 37

Kasse

Frau Schellert - 22
Frau Schröpfer - 22
Frau Seidl - 29

Brandschutz 
Ordnungswesen 
Fundbüro 
Baumschutz

Frau Schmidt - 32
Herr Seyfarth - 36

Standesamt

Frau Törmer - 27
Frau Kaufmann - 17

Einwohnermeldeamt

Frau Haupt - 16
Frau Schwenkenbecher - 26

Gemeindeverwaltung Am Ettersberg

Einwohnermeldeamt  
an jedem ersten Samstag  
im Monat zusätzlich  
von 09.00 – 12.00 Uhr sowie 
Termine nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank Berlin (DKB)
IBAN: DE05 1203 0000 0000 9095 15 • BIC: BYLADEM1001

Frau Götte



- 3 - Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg 3. Jahrgang  ·  6. Ausgabe  ·  1. Juni 2021

›››	H I N W E I S ‹‹‹
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Im Falle persönlicher Änderungen, wie z.B.:

•	 Anschriftenänderung
•	 Änderung	des	Familienstandes
•	 Nachlassangelegenheiten
•	 Änderung	der	Bankverbindung

müssen diese im Bezug auf die Ämter (Standesamt, Finanzverwal-
tung, Bauverwaltung) gesondert übermittelt werden. Eine generelle/
pauschale Übermittlung an die Verwaltung ist nicht zulässig.

Persönliche Daten sind nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
besonders zu schützen. Ein hausinterner Austausch als Information 
ist nach DSGVO verboten.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Mitarbeiter 
innerhalb der Verwaltung. 

AnsprEchpArtnEr / hinwEisE

GEmEindE Am EttErsBErG

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

über die App „Telegram“ im Google Play Store haben Sie nun eine 
weitere Möglichkeit, brandaktuelle Neuigkeiten und Informationen in 
der Gemeinde Am Ettersberg zu erhalten. 

Ich freue mich sehr, neben meinem Broadcast für die Bürgerinnen 
und Bürger von Großobringen nun auch einen Informationskanal für 
die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Landgemeinde anbieten 
zu können.

Einfach die App runterladen, anmelden und los geht’s; ich freue mich 
über viele Abonnenten!

Ihr Bürgermeister
Thomas Heß

Wahlhelfende gesucht!

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Am Ettersberg,

wie Sie bereits wissen, wählen wir am 26. September 2021 den Deut-
schen Bundestag. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 
Wir benötigen wieder freiwillige Wahlhelfende für diesen Tag. Wer uns 
gerne unterstützen möchte, der meldet sich bitte im

büro des bürgermeisters bei frau Klemin,
unter	036452	78530	oder	n.klemin@am-ettersberg.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
N.Klemin
Büro des Bürgermeisters

› Wichtige Informationen ‹
zu	Adressänderungen	zum	01.07.2019	im	

rahmen der Gemeindeneugliederung
Am Ettersberg

Anmeldung neuer Kraftfahrzeuge im
landratsamt Weimarer land:

Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Anmel-
dung von Fahrzeugen bei der KFZ-Zulassung nur mit der neuen Ad-
resse "Am Ettersberg" im gültigen personalausweis möglich ist. 
Eine Anmeldung mit Reisepass erfordert ebenfalls die Eintragung (Am 
Ettersberg) sowie eine aktuelle Meldebescheinigung.

bevor sie einen Termin bei der Kfz-zulassung vereinbaren, müs-
sen	 Sie	 die	 Aktualisierung	 der	 Anschrift	 in	 Ihren	 Dokumenten	
vornehmen	bzw.	eine	aktuelle	Meldebescheinigung	gegen	eine	
Gebühr von 8,00 € im Einwohnermeldeamt der Gemeinde Am Et-
tersberg abholen.

Dazu	ist	eine	Terminvereinbarung	erforderlich.	Wir	senden	keine	
meldebescheinigungen mehr zur Kfz-zulassung. 

postzustellung:

Die Deutsche Post hat mit Wirkung 01.07.2019 die Adressen in ihrem 
System eingepflegt. Deshalb weisen wir wiederholt alle Bürgerinnen 
und Bürger darauf hin, die Adressänderungen im Rahmen der Ge-
meindeneugliederung an Versicherungen, Krankenkassen, privaten 
Vertragspartner usw. mitzuteilen sind.

Bitte beachten Sie, dass sonst die Zustellung wichtiger Post verzö-
gert wird oder schlimmstenfalls nicht erfolgt.

Der Ersatz der alten Straßenschilder ist abgeschlossen. Jede Bürge-
rin und jeder Bürger sollte darauf achten, dass am Gebäude/ Brief-
kasten die aktuelle Hausnummer deutlich lesbar angebracht ist. Nur 
so kann eine ordnungsgemäße Zustellung ermöglicht werden.

Ihr Einwohnermeldeamt
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Corona-Testzentrum
in Buttelstedt

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

das Testzentrum Buttelstedt hat sich mittlerweile zu einem gut eta-
blierten Baustein entwickelt und erfährt eine hohe Resonanz, auch 
durch die zeitgleiche Einrichtung einer Abstrichstelle für PCR-Tes-
tungen.

schnelltest:
Der Schnelltest ist für die eigene Sicherheit oder als Nachweis für zu 
besuchende Institutionen (z.Bsp. Friseur). Dieser ist kostenfrei und 
liegt nach ca. 15 Minuten vor.
Der Schnelltest kann ohne Terminvereinbarung,

immer montags von 10:00 – 13:00 Uhr und
donnerstags von 15:00 – 18:00 Uhr

durchgeführt werden.

pCr-Test:
Der PCR-Test wird nur nach begründe-
tem Verdacht oder bestätigtem positi-
ven Schnelltest durchgeführt.

Dieser benötigt eine Terminvereinba-
rung über den Hausarzt oder der Te-
lefonnummer 116117. Die Testungen 
finden immer	 werktags	 von	 18:00	 –	
20:00 uhr statt.

Gemeinde Am Ettersberg
Thomas Heß

Schwimmkurse
im Freibad Ottmannshausen

Auch in diesem Jahr werden in den Sommerferien Schwimmkur-
se im Freibad Ottmannshausen stattfinden. Durch die Einstellung 
einer zweiten Fachangestellten für Bäderbetriebe können zwei 
Schwimmkurse in der Saison 2021 angeboten werden. An den 
Schwimmkursen können jeweils 10 Kinder und Jugendliche ab dem 
6. Lebensjahr teilnehmen.

Die Anmeldung kann nach Öffnung des Freibades bei den Schwim-
meistern Thomas Sachse und Sabrina Münchgesang erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt über die Verwaltung.
Die Kosten betragen 80,-€ pro Teilnehmer.

Der erste Kurs findet vom 26.07. bis 06.08.2021
jeweils von 10:00 bis 11:30 Uhr statt.

Der zweite Kurs wird vom 09.08. bis 20.08.2021
jeweils von 10:00 bis 11:30 Uhr stattfinden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Freibad Ottmannshausen.

Maik Horstmann
Bauhofleiter 
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Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform 
wird ab dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: Gemeinde ballstedt
Leitweg-ID: 16071005-0001-44

Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform 
wird ab dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: Stadt	Neumark
Leitweg-ID: 16071061-0001-84

Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform 
wird ab dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: Gemeinde Ettersburg
Leitweg-ID: 16071017-0001-11

GEmEindE BALLstEdt

stAdt nEumArk

GEmEindE EttErsBurG

Bankverbindung:
Sparkasse	Mittelthüringen

IBAN:  DE43 8205 1000 0425 0000 10
BIC:  HELADEF1WEM

Bankverbindung:
Sparkasse	Mittelthüringen

IBAN:  DE73 8205 1000 0425 0000 52
BIC:  HELADEF1WEM

Bankverbindung:
Deutsche	Kreditbank	Berlin	(DKB)

IBAN:  DE66 1203 0000 1020 8857 27
BIC: BYLADEM1001

A C H T U N G
Bankverbindung	 der	 Gemeinde	 Am	 Ettersberg
sehr geehrte bürgerinnen und bürger,

in der Vergangenheit sind immer noch Überweisungen auf die Konten 
der ehemals selbständigen Gemeinden, die heute Ortsteile unserer Ge-
meinde sind, getätigt worden. Diese Konten werden in Kürze aufgelöst.
Daher bitten wir ab sofort, für alle Überweisungen im Bereich der Ge-
meinde Am Ettersberg, also auch für die Ortsteile der Gemeinde, nur 
noch die folgende Bankverbindung zu verwenden:

Deutsche	Kreditbank	Berlin	(DKB)
IbAN: dE05 1203 0000 0000 9095 15

Bitte ändern Sie auch Ihre Daueraufträge, die Sie mit Ihrer	Bank 
vereinbart haben.

Leitweg ID
Für die Thüringer Landesbehörden, die teilnehmenden Kommunen und 
Landkreise des Freistaats Thüringen wird eine zentrale Rechnungsein-
gangsplattform genutzt. Die zentrale Rechnungseingangsplattform 
wird ab dem 27.11.2019 freigeschaltet, die über die URL
https://verwaltung.thueringen.de erreicht werden kann. Weiterhin ist 
ein Direktaufruf über die URL https://xrechnung-bdr.de möglich.

Über die zentrale Rechnungseingangsplattform können Auftragnehmer 
ihre elektronischen Rechnungen erfassen oder bereits erstellte elektro-
nische Rechnungen hochladen. Die elektronischen Rechnungen wer-
den nach dem erfolgreichen Erfassen/Hochladen als eingereicht und 
damit als dem Empfänger zugestellt angesehen. Anschließend erfolgt 
automatisiert die Weiterleitung der elektronischen Rechnung von der 
zentralen Rechnungseingangsplattform an die von Ihnen gemeldete E-
Mailadresse der jeweiligen Gemeinde.

Name der Gemeinde: Gemeinde Am Ettersberg
Leitweg-ID: 16071102-0001-44

GEmEindE Am EttErsBErG
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OrtschAftEn

sELBstständiGE GEmEindEn

orT ANsCHrIfT bürGErmEIsTEr KoNTAKT sprECHzEIT

GEMEINDE 
BALLSTEDT

Im Dorfe 54, 
99439 Ballstedt

Joachim Pommeranz
Beigeordnete:
Kerstin Surborg

Tel.          036452 - 72247
Fax         036452 - 187711
Handy     0151 56993428
E-Mail     j-pommeranz@t-online.de

02.06.2021
18.00 – 19.00 Uhr

GEMEINDE 
ETTERSBURG

An der Schule 3, 
99439 Ettersburg

Jens Enderlein
Beigeordneter:
Bernd Kaufholz

Tel./Fax.  03643 - 421188
Handy     01520 9318811
E-Mail     gemeinde-ettersburg@t-online.de  
Web        www.gemeinde-ettersburg.de

08. und 22.06.2021
17.00 – 18.00 Uhr

STADT 
NEUMARK

Am alten Gutshof 1, 
99439 Neumark

Anke Necke
Beigeordneter:
Clemens Rösler

Tel.          036452 - 72282
Handy     0174 6449520
E-Mail     anke.necke@gmail.com

01. und 15.06.2021
18.00 – 19.00 Uhr

orT ANsCHrIfT
orTsCHAfTs-

bürGErmEIsTEr
KoNTAKT sprECHzEIT

BERLSTEDT
OT Hottelstedt / 
OT Ottmannshausen / 
OT Stedten

Berlstedt,
Hauptstraße 24,
99439 Am Ettersberg

Bernd Hegner
Stellvertreter:
Manfred Wagner

Tel.          036452 - 72431
Fax         036452 - 78521
Handy     0157 70488754
E-Mail     buergermeisterberlstedt@outlook.de 

Aufgrund der

derzeit gültigen

Corona-Verord-

nung werden die 

Sprechstunden 

auch in diesem 

Monat leider 

ausgesetzt bleiben 

müssen.

Bitte vereinbaren 

Sie bei Bedarf

einen Termin unter:

036452 78530

(Frau Klemin)

BUTTELSTEDT
OT Daasdorf / 
OT Nermsdorf / 
OT Weiden

Buttelstedt, 
Markt 14,
99439 Am Ettersberg

Tobias Volland
Stellvertreter:
Claudia Schirrmeister

Tel.          036451 - 60215
Fax         036451 - 73988
Handy     0172 3461747
E-Mail     t.volland@email.de

GROSSOBRINGEN Großobringen, 
Weimarische Straße 48A,
99439 Am Ettersberg

Thomas Heß
Stellvertreter:
Gerhard Eichhorn

Tel./Fax.  03643 - 420667
Handy     0176 31300445
E-Mail     info@grossobringen.de

HEICHELHEIM Heichelheim, 
Heichelheimer 
Hauptstraße 34, 
99439 Am Ettersberg

Alexander Ungert
Stellvertreter:
Nicky Schwarz

Tel.          03643 - 7790041
Handy     0151 65485228
E-Mail     mail@heichelheim.de 

KLEINOBRINGEN Kleinobringen,
Großobringer Straße 34,
99439 Am Ettersberg

Gerhard
Schauerhammer
Stellvertreter:
Christian Albrecht

Tel.          03643 - 420690
E-Mail     gerhardschauerhammer@gmail.com

KRAUTHEIM 
OT Haindorf

Krautheim, 
An der Lache 110, 
99439 Am Ettersberg

Markus Baehr
Stellvertreter:
Christian Meier

Tel.          036451 - 60461
Handy     0171 3496680
E-Mail     markusbaehr@icloud.com 

RAMSLA Ramsla, 
Ottmannshausener 
Straße 100, 
99439 Am Ettersberg

Dr. Thomas Basche
Stellvertreter:
Holger Haupt

Tel.          036452 - 72498
dienstl. 
Tel.          03643 - 400230
Fax         03643 - 00341
E-Mail     drbasche@gmx.de 

SACHSENHAUSEN Sachsenhausen, 
Leutenthaler Straße 46 C,
99439 Am Ettersberg

Georg Scheide
Stellvertreter:
Joachim Schaarschmidt

Handy     0176 18222256
E-Mail     georg.scheide@web.de

SCHWERSTEDT Schwerstedt, 
An der Pfütze 38, 
99439 Am Ettersberg

Maik Horstmann
Stellvertreter:
Uwe Bauer

Handy     0176 24414807
E-Mail     maik_horstmann@web.de

VIPPACHEDELHAUSEN  
OT Thalborn

Vippachedelhausen, 
Lindenstraße 20 a, 
99439 Am Ettersberg

Matthias Rottleb
Stellvertreter:
Jan Herzog

Handy     0170 7565607
E-Mail     m.rottleb@gmx.de

WOHLSBORN Wohlsborn, 
Breitenstraße 9, 
99439 Am Ettersberg

Peter Thomas
Stellvertreter:
Stefan Mund

Tel.          03643 - 417586
Fax         03643 - 410471
Handy     0170 2214171
E-Mail     jp-thomas@t-online.de



- 7 - Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg 3. Jahrgang  ·  6. Ausgabe  ·  1. Juni 2021

AmtLichEr tEiL GEmEindE

ÜBER UNS

Höhenzug „Ettersberg“ innerhalb des Thüringer 

STELLENAUSSCHREIBUNG

IHRE AUFGABEN
−
−
−

−

−
−
−
−

WIR ERWARTEN
−

−

−

WIR BIETEN

HINWEIS
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ÜBER UNS

Die Kita „Palmbergknirpse“ ist eine kommunale 

STELLENAUSSCHREIBUNG

IHRE AUFGABEN
−

−
−

−

−
−

WIR ERWARTEN

WIR BIETEN

HINWEIS
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Öffentliche	Bekanntmachung	der	Beschlüsse
der öffentlichen sitzung des stadtrates

Am Ettersberg vom 21.04.2021

TOP	1	–	Bestätigung	der	ordnungsgemäßen	Ladung,	Feststellung	der	
Beschlussfähigkeit	und	der	Tagesordnung

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit mit 16 anwesenden Stadt-
ratsmitgliedern fest. Die gesetzliche Zahl beträgt 21, somit ist der Stadtrat 
beschlussfähig. Gegen die fristgerechte Zustellung der Einladung mit der 
Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben, somit ist die Tages-
ordnung angenommen.

Top 2 – bürgeranfragen

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde den Bürgerinnen und Bürgern 
die Gelegenheit gegeben Anfragen zu stellen.

Top 3 – beratung und beschluss zur vergabe der Honorarleistungen 
für	das	Aufstellen	eines	Flächennutzungsplanes	für	die	Gemeinde	Am	
Ettersberg

Beschluss-Nr. 163/14/2021:

Der Stadtrat Am Ettersberg beschließt, die Leistungen zur Erstellung eines 
Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Am Ettersberg an das Planungs-
büro KGS Stadtplanungsbüro Helk GmbH aus Mellingen zu vergeben. 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Honorarvertrag in Höhe von 
201.035,74 zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 4 – beratung und beschluss zur vergabe der bauleistungen Neu-
bau	Feuerwehrgerätehaus	Ramsla	–	Los	12	Technische	Gebäudeaus-
rüstung,	Abgasabsaugung,	Drucklufterhaltung

Beschluss-Nr. 164/14/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag
an den wirtschaftlichsten Bieter, Firma Klemens Sieb GmbH, Buttstädt OT 
Kleinbrembach zu vergeben.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 85.278,13 € 
abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 5 – beratung und beschluss zur vergabe der bauleistungen für 
die umgestaltung des ortszentrums beim dorfgemeinschaftshaus 
Hottelstedt

5.1 Los 12 Fußbodenlegearbeiten

Beschluss-Nr. 165.1/14/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
den wirtschaftlichsten Bieter, Fußbodenservice Schmaltz GmbH aus Am 
Ettersberg zu vergeben.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 4.134,00 € ab-
zuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 16,
Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

5.2 Los 13 Außenputz

Beschluss-Nr. 165.2/14/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
den wirtschaftlichsten Bieter, Malermeister Tim Wendland aus Am Etters-
berg zu vergeben.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 28.220,14 € 
abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 19,
Ja-Stimmen: 19, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

5.3 Los 14 Außenanlagen

Beschluss-Nr. 165.3/14/2021:

Der Stadtrat der Gemeinde Am Ettersberg beschließt, den Auftrag an den 
den wirtschaftlichsten Bieter, Firma Garten- und Landschaftsbau Steinicke 
aus Kölleda zu vergeben.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Auftrag i. H. v. 55.514,44 € 
abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der SR: 21, davon anwesend: 16,
Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Thomas Heß,
Bürgermeister

Öffentliche	Bekanntmachung	der	Beschlüsse
der öffentlichen sitzung des Ausschusses für 

Grundstücks-,	Bau-,	Vergabe-	und	Umweltangele-
genheiten des stadtrates Am Ettersberg

vom 27.04.2021

TOP	1	–	Bestätigung	der	ordnungsgemäßen	Ladung,	Feststellung	der	
Beschlussfähigkeit	und	der	Tagesordnung

Herr Dr. Basche begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Ausschusses für 
Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten und alle an-
wesenden Gäste. Er stellt fest, von den 7 Mitgliedern sind alle Mitglieder 
anwesend. Die Einladungen sind allen Mitgliedern fristgerecht zugestellt 
worden. Er stellt den Antrag einen weiteren Bauantrag unter den Tagesord-
nungspunkt 3 als 3.10 aufzunehmen sowie eine Vergabe unter dem Tages-
ordnungspunkt 4 aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 2 - beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffent-
liche	Sitzung	des	Ausschusses	für	Grundstücks-,	Bau-,	Vergabe-	und	
umweltangelegenheiten vom 16.03.2021

Beschluss - Nr. 101/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg genehmigt die Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und 
Umweltangelegenheiten vom 16.03.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

TOP	3	–	Beratungen	und	Beschlüsse	zu	Bauanträgen

3.1 Antrag auf Errichtung eines Wintergartens auf dem Grundstück Hot-
telstedt 38

Beschluss - Nr. 102.1/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe und Umweltangelegenhei-
ten des Stadtrates Am Ettersberg erteilt, dass gemeindliche Einvernehmen 
zum Antrag auf Errichtung eines Wintergartens auf dem Grundstück Hot-
telstedt 38. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.2 Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Flur-
stück 102, Flur 3, Gemarkung Wohlsborn

Beschluss - Nr. 102.2/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg erteilt, das gemeindliche Einverneh-
men für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem südli-
chen Teil des Flurstückes 102, Flur 3, Gemarkung Wohlsborn.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
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3.3 Antrag auf Errichtung eines Gartenhauses auf dem Grundstück 
Schenkanger 12 a in Krautheim

Beschluss - Nr. 102.3/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg erteilt das gemeindliche Einverneh-
men für die Errichtung eines Gartenhauses auf dem Grundstück Schenkan-
ger 12 a in Krautheim.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.4 Antrag auf Umbau eines Pultdaches zu einem Balkon auf dem Grund-
stück Im Oberdorfe 81 Großobringen

Beschluss-Nr. 102.4/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen für den Umbau eines Pultdaches zu einem Balkon auf 
dem Grundstück Im Oberdorfe 81 in Großobringen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Zu den Tagesordnungspunkten 3.5 und 3.6 gibt Herr Volland die Rückmel-
dung, dass der Ortschaftsrat Buttelstedt keine Einwände vorgetragen hat.

3.5 Antrag auf Nutzungsänderung einer ehemaligen Tischlerwerkstatt auf 
dem Grundstück Grünsee 1 in Buttelstedt zu einer Karosserieinstandset-
zungswerkstatt

Beschluss-Nr. 102.5/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zur Nutzungsänderung einer ehemaligen Tischlerwerkstatt 
auf dem Grundstück Grünsee 1 in Buttelstedt zu einer Karosserieinstand-
setzungswerkstatt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.6 Antrag auf Errichtung eines Gartenhauses auf dem Flurstück 55, Flur 1, 
Gemarkung Nermsdorf

Beschluss-Nr. 102.6/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen für die Errichtung eines Gartenhauses auf dem Flurstück 55, 
Flur 1, Gemarkung Nermsdorf.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.7 Anträge auf Befreiung von Festsetzungen des B-Planes „Am Schin-
derberg“ Heichelheim für die Errichtung eines Einfamilienhauses auf den 
Flurstücken 79/9, 79/10, 172/7, 188/7, 188/8 Gemarkung Heichelheim

Beschluss-Nr. 102.7/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten stimmt den Anträgen auf Befreiung von Festsetzungen des B-Planes 
„Am Schinderberg“ bezogen auf die Baufeldüberschreitung und der Abwei-
chungen einer Abstandsfläche sowie beantragten geänderten Dachform 
betreffend der Flurstücke 172/7, 188/8, 188/7, 79/9 und 79/10 Gemarkung 
Heichelheim für den Neubau eines Einfamilienhauses zu. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.8 Antrag auf Bau eines Carports auf dem Grundstück Am Stausee 30 D 
in Vippachedelhausen

Beschluss-Nr. 102.8/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeind-
liche Einvernehmen für den Bau eines Carports auf dem Grundstück Am 
Stausee 30 D in Vippachedelhausen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.9 Antrag auf Umbau des Wohnhauses auf dem Grundstück Schillerstraße 
68 in Vippachedelhausen

Beschluss-Nr. 102.9/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen für den Umbau des Wohnhauses auf dem Grundstück 
Schillerstraße 68 in Vippachedelhausen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.10 Antrag auf Fußweganbindung – Großobringen Weimarische Str. 32 B

Beschluss-Nr. 102.10/14/2021:

Der Ausschuss für Bau-, Grundstücks-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg, erteilt die gemeindliche Zustimmung 
zur Herstellung einer Zufahrt sowie die Fußweganbindung des Flurstückes 
161 an den vorhandenen Fußweg. 
Die anfallenden Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 4 - vergabe der planungsleistungen – Erweiterung der fahrzeug-
halle	und	Neubau	Schlauchturm	Feuerwehr	Buttelstedt,	gemäß	§	35	
Abs.	5	ThürKO	wegen	Dringlichkeit

Beschluss-Nr. 106/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg beschließt, die Planungsleistungen für 
die Erweiterung der Fahrzeughalle und den Neubau Schlauchturm Feuer-
wehr Buttelstedt als Gesamtprojekt an die Planungsgruppe Korb GmbH zu 
vergeben. Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, den Honorarvertrag in 
Höhe von 52.886,10 € zu unterzeichnen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
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Öffentliche	Bekanntmachung	der	Beschlüsse
der nicht öffentlichen sitzung des Ausschusses für 
Grundstücks-,	Bau-,	Vergabe-	und	Umweltangele-

genheiten des stadtrates Am Ettersberg
vom 27.04.2021

Top 1 – beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die nicht 
öffentliche	Sitzung	des	Ausschusses	für	Grundstücks-,	Bau-,	Vergabe-	
und umweltangelegenheiten vom 16.03.2021

Beschluss - Nr. 103/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg genehmigt die Niederschrift über die 
nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Verga-
be- und Umweltangelegenheiten vom 16.03.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

TOP	2	-	Beratung	und	Empfehlung	zum	Antrag	auf	Erwerb	einer	Teilflä-
che	des	Flurstückes	119,	Flur	3,	Gemarkung	Wohlsborn

Beschluss-Nr. 104/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg empfiehlt dem Stadtrat Am Etters-
berg, das gemeindliche Einvernehmen für den Kauf der Teilfläche des 
Flurstückes 119, Flur 3, Gemarkung Wohlsborn, zu erteilen. Zum Punkt - 
Einzäunung - kann keine Empfehlung gegeben werden. Alle anfallenden 
Kosten sind vom Erwerber zu tragen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 3 – beratung und Empfehlung zum Antrag auf Erwerb der flurstü-
cke	124/2	und	125/4	der	Gemarkung	Vippachedelhausen

Beschluss-Nr. 105/14/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg empfiehlt dem Stadtrat, dem Verkauf 
der Flurstücke 124/2 und 125/4 der Gemarkung Vippachedelhausen zum 
Bodenrichtwert zuzustimmen. Alle anfallenden Kosten sind vom Erwerber 
zu tragen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 7,
Ja-Stimmen: 7, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Öffentliche	Bekanntmachung	der	Beschlüsse
der öffentlichen sitzung des Ausschusses für 

Grundstücks-,	Bau-,	Vergabe-	und	Umweltangele-
genheiten des stadtrates Am Ettersberg

vom 18.05.2021

TOP	1	–	Bestätigung	der	ordnungsgemäßen	Ladung,	Feststellung	der	
Beschlussfähigkeit	und	der	Tagesordnung

Herr Dr. Basche begrüßt alle anwesenden Mitglieder des Ausschusses für 
Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten und alle anwe-
senden Gäste. Er stellt fest, von den 7 Mitgliedern sind 5 Mitglieder anwe-
send. Die Einladungen sind allen Mitgliedern fristgerecht zugestellt worden.
Er stellt den Antrag weitere Bauanträge unter den Tagesordnungspunkt 3 
als 3.2 – 3.4 aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 2 - beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öf-
fentliche	Sitzung	des	Ausschuss	für	Grundstücks-,	Bau-,	Vergabe-	und	
umweltangelegenheiten vom 27.04.2021

Beschluss - Nr. 107/15/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg genehmigt die Niederschrift über die 

öffentliche Sitzung des Ausschusses für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und 
Umweltangelegenheiten vom 27.04.2021.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

TOP	3	–	Beratungen	und	Beschlüsse	zu	Bauanträgen

3.1 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des VE-Planes „Über dem 
Baumgarten“ zur Einfriedung des Grundstückes " Zum Wiesengraben 50"

Beschluss - Nr. 108.1/15/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates Am Ettersberg stimmt der Erteilung des gemeind-
lichen Einvernehmens für die Befreiung von den Festsetzungen des VE-
Planes „Über dem Baumgarten“ für die Einfriedung des Grundstückes Zum 
Wiesengraben 50 zu.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.2 Antrag auf Errichtung einer Garage auf dem Grundstück Johannisweide 
3 in Buttelstedt (Flurstück 231/1, Flur 2, Gemarkung Buttelstedt)

Beschluss - Nr. 108.2/15/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen für Errichtung einer Garage auf dem Grundstück Johan-
nisweide 3 in Buttelstedt (Flurstück 231/1, Flur 2, Gemarkung Buttelstedt).

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.3 Antrag auf Werkstattumbau der Gebäude auf dem Grundstück Am 
Schinderberg 1a in Heichelheim (Flurstück 74/4, Flur 1, Gemarkung Hei-
chelheim)

Beschluss - Nr. 108.3/15/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen für den Werkstattumbau der Gebäude auf dem Grundstück 
Am Schinderberg 1a in Heichelheim (Flurstück 74/4, Flur 1, Gemarkung 
Heichelheim). 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl AM: 7; Anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

3.4 Antrag auf Errichtung einer Rundbogenhalle mit Einfriedung auf dem 
Flurstück 59, Flur 2, Gemarkung Thalborn

Beschluss-Nr. 108.4/15/2021:

Der Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegen-
heiten des Stadtrates der Gemeinde Am Ettersberg erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen für die Errichtung einer Rundbogenhalle mit Einfriedung 
auf dem Flurstück 59, Flur 2, Gemarkung Thalborn.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der AM: 7, davon anwesend: 5,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Dr. Thomas Basche,
Vorsitzender
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AmtLichEr tEiL GEmEindE

Finanzamt	Jena	 	 	 Aktenzeichen:	S	3353	-	ALS
     
   

Bekanntmachung	über	die	Aktualisierung
der	Außengrenzen	der	Bodenschätzung	zur	

vorbereitung der Grundsteuerreform und über 
die offenlegung der Ergebnisse der boden-
schätzung	infolge	Aktualisierung	der	Außen-

grenzen	der	Bodenschätzung
 
In den Gemarkungen ballstedt, berlstedt, buttelstedt, daasdorf 
b.	Buttelstedt,	Ettersburg,	Großobringen,	Haindorf,	Heichelheim,	
Hottelstedt,	Kleinobringen,	Krautheim,	Nermsdorf,	Neumark,	Ott-
mannshausen, sachsenhausen, schwerstedt, stedten a. E., Thal-
born, vippachedelhausen, Weiden und Wohlsborn ist zur Vorberei-
tung der Grundsteuerreform in Anlehnung an § 229 Abs. 2 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes eine Aktualisierung der Außengrenzen der Bo-
denschätzung von landwirtschaftlich genutzten Flächen gemäß § 11 
Abs. 2 Satz 1 des Bodenschätzungsgesetzes erforderlich.
Im Rahmen der Aktualisierung wurden die Außengrenzen der vor-
liegenden Bodenschätzung aus den Jahren 1937 (Sachsenhausen, 
Wohlsborn), 1938 (Daasdorf b. Buttelstedt, Großobringen, Heichel-
heim, Nermsdorf, Weiden), 1939 (Kleinobringen), 1949 (Ballstedt, 
Thalborn), 1950 (Ottmannshausen, Stedten a. E., Vippachedelhau-
sen), 1951 (Buttelstedt, Ettersburg), 1952 (Hottelstedt), 2004 (Berls-
tedt, Neumark) und 2013 (Haindorf, Krautheim, Schwerstedt) durch 
den Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverständigen des Finanzam-
tes Jena aktualisiert; inhaltliche Veränderungen an der Bodenschät-
zung, welche über § 11 Abs. 2 Satz 1 des Bodenschätzungsgesetzes 
hinausgehen, wurden nicht vorgenommen.

o f f E N l E G u N G

Die vorgenommenen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Da-
tenbestand der Bodenschätzung können Sie als Grundstückseigentü-
mer oder Nutzungsberechtigter (m/w/d) in Karten und Listen auf der 
Internetseite: grundsteuer.thueringen.de einsehen.

Die Offenlegung erfolgt vom 01.06.2021 bis zum 30.06.2021 im Inter-
net auf der vorgenannten Internetseite.

Offengelegt werden Differenzkarten und eine Flurstücksliste, in denen 
die Flächen dargelegt sind, welche als ehemals bodengeschätzte Flä-
chen infolge von Bebauung, Flächenversiegelung, Aufforstung usw. 
aus den Bodenschätzungsunterlagen ausgeschieden worden sind 
(§ 11 Abs. 2 Satz 1 Bodenschätzungsgesetz). Die Ergebnisse der Ak-
tualisierung der Außengrenzen der Bodenschätzung werden den Ei-
gentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke nicht geson-
dert bekanntgegeben. 

rechtsbehelfsbelehrung

Die im Rahmen der Aktualisierung der Außengrenzen der Boden-
schätzung vorgenommenen Veränderungen können von den Eigen-
tümern und Nutzungsberechtigten der betreffenden Grundstücke 
mit Einspruch angefochten werden. Der Einspruch ist bei dem vor-
bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch 
zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für 
die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit 
Ablauf des letzten Tages der Offenlegungsfrist. Mit dem Ablauf der 
Einspruchsfrist werden die offengelegten Außengrenzen der Boden-
schätzung unanfechtbar, soweit nicht Einspruch eingelegt worden ist.

Auskünfte zur Aktualisierung der Außengrenzen der Bodenschätzung 
in den oben genannten Gemarkungen sowie zur Offenlegung erteilt 
Ihnen der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige des Finanz-
amtes Jena unter der Telefonnummer 0361 57 362 6000.

gez. RD Zart
Amtsvorsteher des Finanzamtes

Hausanschrift:  Finanzamt Jena, Leutragraben 8, 07743 Jena
E-Mail-Adresse:  poststelle@finanzamt-jena.thueringen.de

Das	Thüringer	Forstamt	Bad	Berka	informiert:

Thüringer Richtlinie zur Sicherung der Klimaschutzleistun-
gen der Wälder 

Mit Richtlinie vom 28.04.2021 hat das Thüringer Ministerium für Inf-
rastruktur und Landwirtschaft (TMIL) eine Möglichkeit geschaffen, die 
Klimaschutzleistungen von Waldflächen durch eine nachhaltige und 
naturnahe Waldbewirtschaftung durch private und kommunale Wald-
eigentümer zu fördern. Die Förderung erfolgt über eine Flächenprämie 
von bis zu 125 € / ha Waldfläche des jeweiligen Waldeigentümers in 
Thüringen. 
  
Voraussetzung für den Erhalt der Prämie in maximaler Höhe ist der 
Nachweis einer nachhaltigen forstlichen Bewirtschaftung der Waldflä-
chen sowie einer besonderen Stabilität der Waldflächen hinsichtlich 
der zu erwartenden Klimaänderungen. Diese wird dokumentiert durch:

•	 Die	Vorlage	 eines	Zertifikats	 für	 den	Forstbetrieb,	 z.B.	 von	PEFC,	
FSC, Naturland, Demeter  

•	 Einen	Laubbaumanteil	an	der	Waldeigentumsfläche
 von mehr als 50%.

Ist eine der Voraussetzungen nicht gegeben, wird die maximale För-
dersumme um jeweils 10 % gekürzt. 
Für den Nachweis der zu beantragenden Waldeigentumsfläche ist vor-
zulegen: 

•	 der	 letzte	 vorliegende	 Bescheid	 der	 abgeschlossenen	 Unfall	 -	
Pflichtversicherung des Forstbetriebs bei der zuständigen Berufs-
genossenschaft 

 Dieses ist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SLVFG).      

Diese Prämie ist ausschließlich bei der Bewilligungsstelle Forstförde-
rung im Thüringer Forstamt Frauenwald zu beantragen.  

Interessierte Waldeigentümer finden weitere Informationen auf der 
Homepage der AöR ThüringenForst (www.thueringenforst.de).  

Informationen zur Zertifizierung von Forstbetrieben finden sich auf dem 
Homepages der jeweiligen Zertifikatgeber, also z.B. PEFC – Deutsch-
land oder FSC – Deutschland u.a.. Nach unserer Kenntnis stellen Zer-
tifikatgeber Waldeigentümern eine kurzfristige Zertifikatserteilung in 
Aussicht, wenn der jeweilige Betrieb entsprechend der fachlichen Vor-
aussetzungen nachhaltig bewirtschaftet wird und eine Verpflichtungs-
erklärung des Waldeigentümers vorliegt.   

Die Prämie steht ausschließlich im Jahr 2021 zur Verfügung und kann 
bis 30.09.2021 beantragt werden.

gez. Jan Klüßendorf
Forstamtsleiter   
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AmtLichEr tEiL OrtschAftEn

GrOssOBrinGEn

Lieber Bewohnerinnen und Bewohner von Großbringen,

bevor ich auf meinen eigentlichen Beitrag, möchte ich mich zuerst bei Ih-
nen von ganzem Herzen für das erneute Vertrauen zur Wahl als Ortschafts-
bürgermeister bedanken. Am 03.05.2021 fand dann auch gleich die Sitzung 
des Ortschaftsrates statt, in der mich unser langjähriges und erfahrenes so-
wie immer sachorientiertes Ratsmitglied erneut verpflichtet hat. Warum ich 
Ihnen dies gerade so ausführlich geschildert habe, werden sie gleich lesen.

Vorab aber erst einmal wurde die Sitzung zur Behandlung der Tagesord-
nungspunkte durchgeführt und im Anschluss folgte eine nicht-öffentliche 
Sitzung. Da diese Sitzung nicht öffentlich war kann ich Ihnen keine genauen 
Inhalte des Gespräches der Sitzung wiedergeben. Ich kann Ihnen jedoch 
mitteilen, dass unter Beteiligung der Ratsmitglieder und jeweils eines Ver-
treters unserer Vereine und Institutionen eine Beratung zur Gestaltung des 
sportlichen Freizeitgeländes stattgefunden hat. In den vorher ermittelten 
Möglichkeiten konnten diese Ergebnisse den anwesenden Gästen vorge-
stellt werden. Daraus ergaben sich dann die nächsten Schritte, wie die-
ses Gelände gestaltet sein soll. Nachdem alle Aspekte betrachtet worden, 
werden nun Kostenschätzungen eingeholt. Die Umsetzung erfolgt erst zum 
jetzigen Zeitpunkt, natürlich zum einen wegen der Pandemie, aber auch 
aufgrund einer zu entsiegelnden Betonfläche auf dem ehemaligen Gelän-
de, welches durch eine Ausgleichsmaßnahme nun in eine Grünfläche um-
gewandelt wird. Hierfür entstehen der Gemeinde keine Kosten und eine 
Maßnahme vorab wäre nicht sinnig gewesen, da durch den Abbruch der 
Betonfläche mit Sicherheit Schäden entstanden wären. Diese Entsiegelung 
der Betonfläche soll nun in den kommenden Wochen erfolgen. Die Planun-
gen hierfür laufen bereits. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses konnte 
der genaue Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Ich konnte jedoch in den 
letzten Wochen erneut feststellen, dass verschiedene Mutmaßungen zum 
Sport und Freizeitgelände in Großobringen kursieren. Ich möchte daher 
appellieren, keine Vermutungen zu äußern, wenn keine Kenntnis über das 
Vorhaben besteht. Ich kann Ihnen versichern, dass der Ortschaftsrat immer 
in Abstimmung mit unseren Institutionen im Ort gemeinsame Entscheidun-
gen fällen wird, die zum Wohle aller Bewohnerinnen und Bewohner sind.

kLEinOBrinGEn

Öffentliche	Bekanntmachung
der Jahresrechnungen 2018 der Gemeinde

Kleinobringen

Auslegungshinweis

Entsprechend § 80 Abs. 4 Satz 2 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) wird die festgestellte Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Kleinobrin-
gen mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungs-
amtes öffentlich bekannt gemacht.

Der Stadtrat Am Ettersberg hat als Rechtsnachfolger der Gemeinde Klein-
obringen in seiner Sitzung am 10.03.2021 unter der Beschlussnummern 
151/13/2021 die Jahresrechnung 2018 festgestellt. 
Gleichzeitig wurde dem Bürgermeister mit der Beschlussnummern 
152/13/2021 für das oben genannte Jahr die Entlastung erteilt. 

Die o.g. Unterlagen liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom 01.06.2021 
bis 15.06.2021 bei der Finanzverwaltung der Gemeinde Am Ettersberg, 
Hauptstraße 23, 99439 Am Ettersberg - Berlstedt, Zimmer 4a aus und kön-
nen während der allgemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden.  

Am Ettersberg, den 27.04.2021

Gez. Thomas Heß
Bürgermeister

sAchsEnhAusEn

Öffentliche	Bekanntmachung
der Jahresrechnungen 2018 der Gemeinde

sachsenhausen

Auslegungshinweis

Entsprechend § 80 Abs. 4 Satz 2 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) wird die festgestellte Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Sachsen-
hausen mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes öffentlich bekannt gemacht.

Der Stadtrat Am Ettersberg hat als Rechtsnachfolger der Gemeinde Sach-
senhausen in seiner Sitzung am 10.03.2021 unter der Beschlussnummern 
153/13/2021 die Jahresrechnung 2018 festgestellt. 
Gleichzeitig wurde dem Bürgermeister mit der Beschlussnummern 
154/13/2021 für das oben genannte Jahr die Entlastung erteilt. 

Die o.g. Unterlagen liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom 01.06.2021 
bis 15.06.2021 bei der Finanzverwaltung der Gemeinde Am Ettersberg, 
Hauptstraße 23, 99439 Am Ettersberg - Berlstedt, Zimmer 4a aus und kön-
nen während der allgemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden.  

Am Ettersberg, den 27.04.2021

Gez. Thomas Heß
Bürgermeiste

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Am Dienstag, dem 11.052021 fand um 19:00 Uhr in der Gaststätte Sach-
senhausen, Pfarrgasse 34 eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt. 

zur Tagesordnung:

Top 1 – Es wurde die ordnungsgemäße Ladung festgestellt. Um 19:00 Uhr 
waren 3 OS- Ratsmitglieder anwesend, die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Ein Ortschaftsratsmitglied war entschuldigt, das weitere OS-Ratsmitglied 
nahm ab 19:20 Uhr an der Sitzung, ab TOP 4 teil.

Top 2 – Die Tagesordnung wird bestätigt.

Nun möchte ich aber darauf eingehen, weswegen ich oben eine Schilde-
rung dargelegt hat, die unser geschätztes Ratsmitglied Herr Eichhorn be-
troffen hat. Herr Eichhorn hat zum Abschluss der Sitzung dem Ortschaftsrat 
mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niederlegen 
wird. Dieser bewegende Moment für alle Beteiligten, aber auch für ihn zeigt 
die Bedeutung, wenn ein solch verdienter Bürger wie Herr Eichhorn nach 
so vielen Jahrzehnten der politischen Gestaltung ein Mandat niedergelegt. 
Ich persönlich kann nur sagen, und ich denke sie werden sich mir anschlie-
ßen, dass Herr Eichhorn ein immer auf Sachlichkeit und Professionalität 
orientierter Bewohner unseres Ortes Obringen war und ist.
Mit seiner Sach- und Fachkenntnis hinterlässt er in dem Ortschaftsrat eine 
gewaltige Lücke. Herr Eichhorn hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Großobringen sich so darstellt, wie es heute gesehen wird. Eine exponier-
te Gemeinde im Weimarer Land. Wir alle wünschen Herrn Eichhorn alles 
erdenklich Gute und bedanken uns für sein Engagement zum Wohle aller 
Bewohnerinnen und Bewohner von Großobringen.

Mit freundlich Grüßen
Ihr Ortschaftsbürgermeister
Thomas Heß
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AmtLichEr tEiL OrtschAftEn

wOhLsBOrn

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bürgersprechstunde
Bürgersprechstunde des Ortschaftsbürgermeisters findet aus aktuellem 
Anlass zurzeit nicht statt. Im Bedarfsfall können sie den Ortschaftsbür-
germeister unter E-mail jp-thomas@t-online.de oder auf dem Handy unter 
0170 2214171 kontaktieren.

Nächste	Ortschaftsratssitzung
Die nächste Ortschaftsratssitzung findet am 17.06.2021 um 19.30 Uhr im 
Bürgerhaus statt. Die Tagesordnung entnehmen sie dem Schaukasten.

sportplatz
Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor. Wir haben uns entschie-
den, erst noch die Fläche für den Fußballplatz und die Trainingslaufstrecke 
der Jugendfeuerwehr bearbeiten zu lassen. Den Startschuss geben wir 
nach Abschluss der Bodenbearbeitung. 

Straßenbeleuchtung
Defekte Straßenlaternen bitte ich mir unter Angabe des genauen Standor-
tes per E-mail an: schaden@am-ettersberg.de mitzuteilen. 

Corona
Auch wenn die Inzidenzzahlen derzeit einen positiven Trend verzeichnen, 
bitte ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sich weiterhin an die Hygiene-
vorschriften und vor allem an die Maskenpflicht zu halten, um weiterhin 
weitestgehend verschont zu bleiben.

Spielstraßen
Wenn Kinder spielen passiert es auch, dass dies nicht ganz geräuschlos 
von Statten geht. In ausgewiesenen Spielstraßen sehe ich mich als Ort-
schaftsbürgermeister außer Stande, den Kindern das Spielen zu verbieten.

ratten
Von mehreren Bürgern wurde ich darauf hingewiesen, dass verstärkt Rat-
ten in Wohlsborn gesichtet worden sind. Die Vermehrungsquote bei Ratten 
gleicht der von Mäusen. Also kann man davon ausgehen, dass sich die 
Population innerhalb kürzester Zeit vervielfacht. Da Ratten Allesfresser sind 
haben sie genügend Futter. Rückzugsräume haben sie in nicht oder wenig 
genutzten Gebäuden. Ich bitte die Grundstückseigentümer solche Räum-
lichkeiten zu kontrollieren und bei Befall entsprechende Maßnahmen einzu-
leiten. Das nächste Problem sind Essensreste, die auf keinen Fall auf Ab-
fallhaufen oder in die Natur verbracht werden dürfen. Bitte die Mülltonnen 
immer gut geschlossen halten. Die Kleintierhalter bitte ich ihre Futtervorräte 
gut zu sichern und Futterreste am Abend wegzuräumen.

Entsorgungstermine
müll:

Dienstag, den 01.06.2021, 15.06.2021 und 29.06.2021

Gelber	Sack:

Freitag, den 04.06.2021 und 18.06.2021

papier:

Montag, den 14.06.2021
Wie immer bitte ich darum, den gelben Sack erst am späteren Abend

vor Abfuhr vor dem Grundstück abzustellen.

bleibt gesund, ihr werdet noch gebraucht!

Ihr Ortschaftsbürgermeister 
Peter Thomas

Top 3 – mit beschluss 19/09/2021/sa genehmigt der Ortschaftsrat die 
Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 29.03.2021.
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ortschaftsrates:  5
Davon anwesend: 3

Abstimmergebnis:
mit Ja-Stimmen: 3;  Nein- Stimmen: 0;  Stimmenthaltung: 0

Top 4 – Bauangelegenheiten

4.1. Mit beschluss- Nr.  20/09/2021/sa genehmigt der Ortschaftsrat, im 
Ergebnis des Leistungsnachweises der Sanierung Gehweg- Borde in der 
Pfarrgasse und dem erbrachten zusätzlichen Aufwand  die Schlussrech-
nung, aus Neugliederungsprämie, in Höhe von 52.252,63 €, inkl. der  Mehr-
kosten von 6.664,92 €.
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ortschaftsrates: 5
Davon anwesend: 4

Abstimmergebnis:
mit Ja-Stimmen: 4; Nein- Stimmen: 0; Stimmenthaltung: 0

4.2 - Hier wurde zur weiteren Verwendung der  Neugliederungsprämie mit 
den Schwerpunkten 2021, z.B. Spielplatz Gestaltung, der Tischtennisplatte 
(Ersatz), den abdeckbaren Sandkasten, sowie dem Lottomittelantrag zur  
Matschtisch- Sandkasten Aufbau gesprochen und der Abarbeitungsstand 
ausgewertet.
Ein Hauptproblem der Matschtisch- Sandkastengestaltung  besteht in den 
Auflagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Besonders hier u.a die 
Forderung  der monatlichen Wasserqualitätsprüfung.

Der Antrag wurde auf Mitte Juni zur weiteren Diskussion vertagt.

•	 Zur	 Straßensanierung	 der	 Pfarrgasse	 wurde	 vorgeschlagen	 und	 ent-
schieden den verbleibenden Rest, aus der Neugliederungsprämie für den 
Neuaufbau von ca. 80m² als Trag-Deckschicht auszuschreiben (Verfü-
gung max. 7 T€).  

Top 5 – Informationen OS-Bgm

•	 Die Giebelsanierung Saal und FW-Gerätehaus, sowie Treppe zum Bierkel-
ler sollen aus Haushaltsmitteln 2021 finanziert werden, Anfragen laufen.

•	 Zum	Breitbandausbau	 in	 der	 Landgemeinde	wurde	 informiert,	 hier	 je-
doch für Sachsenhausen nur 10 Anschlüsse in der Erweiterung!

 Ortschaftsräte:
•	 Anfrage	zum	Radwegebau	und	Fortschritt,	Bgm	Heß	verweist	auf	gestri-

chene FM 2021 und auch die Rausnahme aus dem Haushalt des Kreises. 
Dazu werden jedoch weitere Abstimmungen im Kreistag Weimarer Land 
geführt.

Top 6 – Sonstiges und öffentliche Anfragen  

•	 Der	 Zustand	 des	 Bitumen	 Friedhofswegs,	mit	 starker	 Lochausbildung	
wurde nochmals angesprochen-Sanierung dringend erforderlich.

•	 Im	Weiterem	wurde	der	Zustand	der	Landesstrasse	L	1059	OD	nochmals	
nachdrücklich  bemängelt, besonders die starke Rissausbildung und 
gefordert das SBA nochmals anzuschreiben, mit Reparaturaufforderung 
(eine erste Rücksprache fand laut Bgm. Heß bereits statt, Ergebnis of-
fen).

•	 Es	wurde	bemängelt,	dass	der	Gewässerunterhaltungsverband	(GUV)	zu	
seiner Ortsfahrt am 27.5.21 die Bürger kaum einbindet. Hierzu erklärte 
Bgm Heß, dass Mängel bereits über die OS-Bgm zugearbeitet wurden 
und mit dem GUV besprochen werden, über das Bauamt.

•	 Die	Elektroprüfung	in	den	öffentlichen	Gebäuden	(FW-Gerätehaus,	Gast-
stätte, DFZ) soll kurzfristig umgesetzt werden so die Zusage

Die nächste öffentliche Ratssitzung findet voraussichtlich Mitte Juli  in der 
Gaststätte statt. Bitte beachten Sie den Aushang, auch zur Tagesordnung

OS- Bürgermeister
Georg Scheide
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AmtLichEr tEiL dEr sELBständiGEn GEmEindEn

GEmEindE BALLstEdt

Öffentliche	Bekanntmachung	der	Beschlüsse
der öffentlichen sitzung des Gemeinderates

ballstedt vom 22.04.2021

TOP	1	–	Bestätigung	der	ordnungsgemäßen	Ladung,	Feststellung	der	
Beschluss	fähigkeit	und	der	Tagesordnung

Herr Bürgermeister Pommeranz begrüßt die Gemeinderatsmitglieder und 
stellt die Beschlussfähigkeit mit 6 anwesenden Mitgliedern des Gemeinde-
rates fest. Ein Mitglied des Gemeinderates fehlt krankheitsbedingt. Gegen 
die form- und fristgerechte Zustellung der Einladung werden keine Einwen-
dungen erhoben.

Herr Haack beantragt den Tagesordnungspunkt 4 Beratung und Beschluss 
über die Feuerwehr-Entschädigungssatzung von der Tagesordnung zu 
streichen. Da derzeit noch kein Haushalt vorliegt, können auch keine Ent-
schädigungssätze angepasst werden.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der GR: 7, davon anwesend: 6,
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 2 – beschluss zur Genehmigung der Niederschrift über die öffent-
liche sitzung des Gemeinderates ballstedt vom 25.11.2020

Beschluss-Nr. 46/12/2021:

Der Gemeinderat Ballstedt genehmigt die Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates vom 25.11.2020.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der GR: 7, davon anwesend: 6,
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Top 3 – beratung und beschluss über die feuerwehrsatzung

Beschluss-Nr. 47/12/2021:

Der Gemeinderat Ballstedt beschließt die Feuerwehrsatzung. Die Änderun-
gen sind in der Niederschrift des Gemeinderates vom 22.04.2021 vermerkt. 
Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der GR: 7, davon anwesend: 6,
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

TOP	4	–	Beratungen	und	Beschlüsse	zu	Bauanträgen

4.1 Antrag auf nachträgliche Baugenehmigung für die Nutzungsänderung 
eines vorhandenen Nebengebäudes von Garage/Stall zu Garage/Lager-
raum/Hobbyraum, auf dem Flurstück 488

Beschluss-Nr. 49.1/12/2021:

Der Gemeinderat Ballstedt erteilt für die Nutzungsänderung eines vorhan-
denen Nebengebäudes von Garage/Stall zu Garage/Lagerraum/Hobby-
raum auf dem Flurstück 488 in der Gemarkung Ballstedt das gemeindliche 
Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der GR: 7, davon anwesend: 6,
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

4.2 Antrag auf nachträgliche Baugenehmigung für die Errichtung einer Ga-
rage auf dem Flurstück 488 der Gemarkung Ballstedt

Beschluss-Nr. 49.2/12/2021:

Der Gemeinderat Ballstedt erteilt für die Errichtung einer Garage auf dem 
Flurstück 488 der Gemarkung Ballstedt das gemeindliche Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der GR: 7, davon anwesend: 6,
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1

4.3 Antrag auf nachträgliche Baugenehmigung für die Errichtung einer 
Überdachung als Witterungsschutz für Lagerholz und Baumaterialien auf 
dem Flurstück 488

Beschluss-Nr. 49.3/12/2021:

Der Gemeinderat Ballstedt erteilt für die Errichtung einer Überdachung als 

Witterungsschutz für Lagerholz und Baumaterialien auf dem Flurstück 488 
der Gemarkung Ballstedt das gemeindliche Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Zahl der GR: 7, davon anwesend: 6,
Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0

Joachim Pommeranz,
Bürgermeister

Öffentliche	Bekanntmachung	der	Satzung	über	die	
freiwillige feuerwehr der Gemeinde ballstedt

(Feuerwehrsatzung)

vom 22.04.2021

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 
2021 (GVBl. S. 115) i.V.m. § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den 
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 05. Februar 2008 (GVBl. S. 
22), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2018 (GVBl. 
S. 317) sowie des § 1 Abs. 3 Satz 2 der Thüringer Feuerwehrorganisations-
verordnung (ThürFwOrgVO) vom 27. Januar 2009 (GVBl. S. 39) zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. April 2017 (GVBl. S.126) erlässt 
der Gemeinderat der Gemeinde Ballstedt folgende Feuerwehrsatzung:

§	1

organisation, bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ballstedt ist als öffentliche 
Feuerwehr (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselb-
ständige gemeindliche Einrichtung. Sie führt die Bezeichnung "Freiwil-
lige Feuerwehr Ballstedt ".

(2) Die Freiwillige Feuerwehr Ballstedt ist eine eigenständige Feuerwehr 
unter der Gesamtleitung des Ortsbrandmeisters. 

(3) Die Gemeinde Ballstedt stattet die Freiwillige Feuerwehr Ballstedt mit 
den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie der ent-
sprechenden technischen Ausrüstung aus und sorgt für deren Unter-
haltung. 

§	2

Aufgaben der freiwilligen feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt umfassen den vor-
beugenden und abwehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe 
sowie die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 
und 9 ThürBKG, und die Brandsicherheitswache (§ 22 ThürBKG). 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Ballstedt die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvor-
schriften und sonstigen aktuellen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§	3

Gliederung der freiwilligen feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ballstedt gliedert sich in:

1. Einsatzabteilung

2. Alters- und Ehrenabteilung

3. Jugendabteilung

§	4

Persönliche	Ausrüstung,	Anzeigenpflichten	bei	Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Aus-
rüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem 
Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch 
außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar geworde-
ne Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ballstedt Schadenersatz 
verlangen. 
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(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister unverzüglich 
anzuzeigen:

•	 im	Dienst	erlittene	Körper-	und	Sachschäden	
•	 Verluste	der	oder	Schäden	an	der	persönlichen	oder	sonstigen	Aus-

rüstung.

 Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde Ballstedt in Frage 
kommen, ist die Anzeige an die Gemeinde Ballstedt weiterzuleiten.

§	5

Aufnahme in die Einsatzabteilung der freiwilligen feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr. 

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können, unter Beachtung des § 10 Abs. 
4 ThürBKG, in der Regel nur Personen aufgenommen werden, die ihren 
Wohnsitz in der Gemeinde Ballstedt haben (Einwohner) oder regelmäßig 
für Einsätze in der Gemeinde Ballstedt zur Verfügung stehen.  

 Sie müssen den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und 
körperlich gewachsen sein, das 16. Lebensjahr vollendet und in der 
Regel das 60. Lebensjahr nicht überschritten haben.   

 
 Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 erforderlich ist, kann auf 

Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdiens-
tes in der Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres 
durch den Bürgermeister zugelassen werden, soweit die erforderliche 
geistige und körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch 
ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs.1 ThürBKG).

(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr müssen Einwohner der Ge-
meinde Ballstedt sein.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim Orts-
brandmeister zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahme-
antrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertre-
ter vorzulegen.

(5) Die für den Feuerwehrdienst erforderliche Einsatzfähigkeit ist durch ein 
ärztliches Attest (§ 13 Abs. 4 ThürBKG) nachzuweisen.

(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters entscheidet der Bürgermeister 
über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner 
Aufgaben.

(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehr satzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Un-
terschrift.

§	6

Beendigung	der	Angehörigkeit	zur	Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.

b) in den Fällen des §13 Abs.1 S. 2 ThürBKG spätestens mit Vollen-
dung des 67. Lebensjahres 

c) dem Austritt,

d) dem Ausschluss.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister erklärt 
werden.

(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus 
wichtigem Grund, nach Anhörung des Ortsbrandmeisters entpflichten. 
Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache unentschuldigte 
Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung oder von angesetzten 
Übungen (§ 13 Abs. 5 ThürBKG).

(4) Mit Erreichen der Altersgrenze oder durch dauerhaften Verlust der Feu-
erwehrdiensttauglichkeit vor Vollendung der Altersgrenze wird der An-
gehörige in die Alters- und Ehrenabteilung versetzt. 

§	7

rechte und pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den Orts-
brandmeister und seinen Stellvertreter. 

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichne-
ten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters gewissenhaft 
durchzuführen. 

 Sie haben insbesondere:

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Ortsbrandmeisters zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstal-
tungen teilzunehmen.

§	8

Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann 
der Ortsbrandmeister eine Ermahnung aussprechen. In begründeten Fällen 
kann der Ortsbrandmeister im Einvernehmen mit dem Bürgermeister einen 
mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen. Vor dem Verweis ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme 
zu geben.

§	9

Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird, unter Überlassung der Dienst-
kleidung übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. 
§ 5 Abs. 2, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen 
persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister er-
klärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend).

§	10

Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt führt den Na-
men „Jugendfeuerwehr Ballstedt“.

(2) Die Jugendfeuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss von Jugend-
lichen im Alter vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Anlehnung an die Jugendordnung der Thüringer Ju-
gendfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt untersteht die Ju-
gendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den 
Ortsbrandmeister als Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehr, welcher 
sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes bedient. 

(4) Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Ballstedt wird durch den Jugend-
feuerwehrwart angeleitet. Der Jugendfeuerwehrwart wird auf Vorschlag 
des Ortsbrandmeisters vom Bürgermeister für die Dauer von fünf Jah-
ren ernannt.

§	11

ortsbrandmeister, stellvertretender ortsbrandmeister

(1) Der Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt ist der Ortsbrand-
meister. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ord-
nungsgemäße Ausstattung sowie die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Feuerwehren zu sorgen und den Bürgermeister in allen 
Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben hat ihn der stellvertretende Ortsbrand-
meister zu unterstützen. 
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(2) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrandmeister bei 
Verhinderung zu vertreten.

(3) Der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter werden von den Angehö-
rigen der Einsatzabteilung anlässlich der Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Wird vor Ablauf der Amtszeit eine Nachwahl einer dieser Funktionsträ-
ger notwendig, so verkürzt sich die Amtszeit des Nachgewählten ent-
sprechend. 

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Ballstedt angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse 
durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschrie-
benen Lehrgänge besitzt. Die Auf sichtsbehörde kann Ausnahmen nach 
vorherigem Antrag der Gemeinde Ballstedt zulassen. Eine Wiederwahl 
ist zulässig.

(5) Der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter werden zum Ehrenbeam-
ten auf Zeit der Gemeinde Ballstedt ernannt. 

(6) Der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt wird durch den 
Ortsbrandmeister bestellt und durch den Bürgermeister ernannt. Eine 
funktionsbezogene Ausbildung ist nachzuweisen. 

(7) Der Jugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt wird 
durch den Ortsbrandmeister bestellt und durch den Bürgermeister er-
nannt. Eine funktionsbezogene Ausbildung ist nachzuweisen.

§	12

Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine 
Jahreshaupt versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ballstedt statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister einberufen. 
Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn 
dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schrift-
lich unter Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind 
den Feuerwehrangehörigen und dem Bürgermeister mindestens zwei 
Wochen (bei Wahlen nach § 16 drei Wochen) vor der Versammlung 
schriftlich bekanntzugeben.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen 
der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf ei-
ner Woche einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Angehörigen der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse 
der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden 
Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§	13

Wahl des ortsbrandmeisters, des stellvertretenden
ortsbrandmeisters

(1) Die nach den Bestimmungen des ThürBKG und dieser Satzung durch-
zuführenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet. Die Wahl-
leitung für die Wahl des Ortsbrandmeisters und dessen Stellvertreters 
obliegt dem Bürgermeister, bei dessen Verhinderung seinem Vertreter.

 
(2) Dem Wahlleiter stehen zwei, von der Versammlung durch Zuruf be-

stimmte Beisitzer zur Seite, welche nicht selbst kandidieren. Wahlleiter 
und Beisitzer bilden den Wahlausschuss.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens 
drei Wochen vorher schriftlich zu verständigen. Mit der Einladung zur 
Wahl wird den Wahlberechtigten die Frist zur Abgabe von Bewerbun-
gen mitgeteilt. 

(4) Der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter werden einzeln nach Stim-
menmehrheit gewählt. Es ist derjenige gewählt, der die meisten Stim-

men erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. 

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Nieder-
schrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters 
ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Be-
stellung und Ernennung zum Ehrenbeamten, sowie zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben.

(7) § 12 Abs. 5 gilt entsprechend.

§	14

Einrichtungen der feuerwehr der Gemeinde ballstedt

Die von der Gemeinde Ballstedt geschaffenen und unterhaltenen, dem ört-
lichen Brandschutz dienenden Einrichtungen stehen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeinde Ballstedt 

a) als Unterkunft der Einsatzabteilungen

b) für Zwecke der Ausbildung und Schulung der Angehörigen der Einsatz-
abteilungen

c) für die Durchführung der Jugendarbeit und in Abstimmung mit dem 
Ortsbrandmeister, 

d) für Vereins- und Verbandsangelegenheiten der Feuerwehr  

zur Verfügung.  Sie dienen ferner der Unterbringung und Wartung der ge-
samten Technik der Feuerwehr.

§	15

durchführung von brandsicherheitswachen

(1) Bei Veranstaltungen, bei denen erhöhte Brand-, Explosions- oder sons-
tige Gefahren drohen, ist eine Brandsicherheitswache einzurichten. 
Dies gilt insbesondere bei Veranstaltungen, bei denen - die nutzungs-
rechtlich zugelassene Personenzahl überschritten wird, - pyrotechni-
sche Erzeugnisse oder offene Feuer in Räumen verwendet werden und 
- leicht entzündbare brand- und explosionsgefährliche Stoffe Verwen-
dung finden. 

(2) Art und Umfang der Brandsicherheitswache bestimmt der Ortsbrand-
meister. Die Brandsicherheitswache erfolgt auf seine Weisung durch 
die Freiwillige Feuerwehr Ballstedt.

§	16

feuerwehrverein

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem privat-
rechtlichen Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt das Ver-
einsrecht. Die Gemeinde Ballstedt unterstützt und fördert im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel den Verein der Freiwilligen Feuerwehr Balls-
tedt sowie die Einsatz-, Jugend- und Alters- und Ehrenabteilungen.

§	17

Gleichstellungsklausel

Alle Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten sowohl 
in männlicher als auch in weiblicher Form.

§	18

Inkrafttreten	und	Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. 

Ballstedt, den 19.05.2021
Gemeinde Ballstedt 

gez.
Joachim Pommeranz,
Bürgermeister 

•	 rechtsaufsichtlich	 bestätigt	 und	 der	 vorzeitigen	 Bekanntmachung	
zugestimmt mit Schreiben des Landratsamtes Weimarer Land vom 
18.05.2021. 

•	 bekannt	gemacht	 im	Amtsblatt	der	Gemeinde	Am	Ettersberg	„Etters-
berg-Journal“, 6. Ausgabe vom 01.06.2021.
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GEmEindE EttErsBurG

Öffentliche	Bekanntmachung
der friedhofssatzung

der Gemeinde Ettersburg

Der Gemeinderat der Gemeinde Ettersburg hat in seiner Sitzung am 
13.04.2021 aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 
115) sowie des § 33 des Thüringer Bestattungsgesetzes vom 19. Mai 2004 
(GVBl. S. 505 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 6. Juni 
2018 (GVBl. S. 229, 266) folgende Satzung für den Friedhof der Gemeinde 
Ettersburg beschlossen: 

I. Allgemeine bestimmungen

§	1

Geltungsbereich

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für den im Gebiet der Gemeinde Ettersburg 
gelegenen Friedhof. 

(2) Der Friedhof wird von der Gemeinde verwaltet. Zur Verwaltung bedient 
sie sich der Gemeinde Am Ettersberg als erfüllende Gemeinde. 

§	2

Friedhofszweck

(1) Der Friedhof dient der Bestattung und der Pflege der Gräber im Anden-
ken an die Verstorbenen. 

(2) Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die 

1. bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Ettersburg waren oder 

2. ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf dem Friedhof hatten 
oder 

3. innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind und nicht auf ei-
nem Friedhof außerhalb der Gemeinde beigesetzt werden. 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Gemeinde. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung be-
steht nicht. 

§	3

Schließung	und	Entwidmung

(1) Der Friedhof oder Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichen 
Grund für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer ande-
ren Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden. 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen aus-
geschlossen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestat-
tungen in Erd- oder Urnengrabstätten erlischt, wird dem Nutzungs-
berechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 
Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Erd- oder Urnengrabstätte zur 
Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits bestatte-
ter Leichen verlangen, soweit die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhe-
stätte der Toten verloren. Die in den Erd- oder Urnengrabstätten Be-
statteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kos-
ten der Gemeinde in andere Grabstätten umgebettet. 

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekanntgegeben. Der 
Nutzungsberechtigte einer Erd- oder Urnengrabstätte erhält außerdem 
einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekanntge-
macht. Gleichzeitig sind sie bei Erd- oder Urnengrabstätten dem Nut-
zungsberechtigten mitzuteilen. 

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf ihre Kosten in ähnli-
cher Weise wie die Grabstätten auf dem entwidmeten oder geschlosse-

nen Friedhof/Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzgrabstätten werden 
Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

II. ordnungsvorschriften

§	4

Öffnungszeiten

Der Friedhof ist für den Besuch nur bei Tageslicht, von einer Stunde nach 
Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang, geöffnet. 

§	5

verhalten auf dem friedhof

(1) Jeder Friedhofsbesucher hat sich der Würde des Ortes entsprechend 
zu verhalten. Den Anordnungen des Aufsichtsbefugten ist Folge zu 
leisten. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
Erwachsener betreten. 

(2) Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofs: 

1. das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine 
besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem 
Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Ge-
meinde, 

2. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende 
Arbeiten auszuführen, 

3. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne vorherige 
Anzeige bei der Gemeinde gewerbsmäßig zu fotografieren, 

4. Druckschriften zu verteilen; ausgenommen Drucksachen, die im 
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind, 

5. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen 
und zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unbe-
rechtigterweise zu betreten, 

6. Abraum und Abfälle aller Art außerhalb des hierfür vorgesehenen 
Platzes abzulegen, 

7. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde. Die Gemeinde 
kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(3) Gedenkfeiern und andere, nicht mit einer Bestattung zusammenhän-
gende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde; sie 
sind spätestens eine Woche vor Durchführung anzumelden. 

(4) Für die Anzeige nach Abs. 2 Nr. 3 gelten die Bestimmungen des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) zum Verfahren über 
die einheitlichen Stellen (§ 71 a bis 71 e VwVfG). 

§	6

Gewerbliche	Betätigung	auf	dem	Friedhof

(1) Der Nutzungsberechtigte hat der Gemeinde die Beauftragung von 
Dienstleistungserbringern (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige 
mit der Gestaltung und Instandhaltung von Grabstätten befasste Ge-
werbetreibende) anzuzeigen. 

(2) Tätig werden können solche Dienstleistungserbringer, die in fachlicher, 
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 

(3) Die Gemeinde kann Dienstleistungserbringer allgemein oder im Ein-
zelfall die gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof untersagen, wenn 
diese 

a) schwerwiegend gegen diese Satzung verstoßen oder 

b) wiederholt Arbeiten auf dem Friedhof unsachgemäß ausgeführt
 haben.

(4) Das Verbot kann befristet oder unbefristet erteilt werden. Das Verschul-
den von Mitarbeitern oder Beauftragten des jeweiligen Gewerbetrei-
benden wird diesen zugerechnet. 

(5) Die Dienstleistungserbringer und ihre Mitarbeiter haben die Friedhofs-
satzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Be-
triebsinhaber haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verur-
sachen. 
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(6) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags innerhalb 
der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe 
Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des Friedhofes, spätestens um 
19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen spätestens 
um 13.00 Uhr zu beenden. Soweit Öffnungszeiten nicht festgelegt sind, 
dürfen die Arbeiten in den Monaten März bis Oktober nicht vor 6.00 
Uhr und in den Monaten November bis Februar nicht vor 7.00 Uhr be-
gonnen werden. Die Gemeinde kann Verlängerungen der Arbeitszeiten 
zulassen. 

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen 
auf dem Friedhof nur vorübergehend an den von der Gemeinde geneh-
migten Stellen gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten sind die 
Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand 
zu versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei 
Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbli-
che Geräte dürfen nicht an der Wasserentnahmestelle des Friedhofs 
gereinigt werden.

(8) Für die Durchführung von Verwaltungsverfahren nach Absatz 1 gel-
ten die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(ThürVwVfG) zum Verfahren über die einheitlichen Stellen (§ 71 a bis 71 
e VwVfG). 

III. bestattungsvorschriften

§	7

Anzeigepflicht und bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Ge-
meinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. 

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Erd- oder Urnenein-
zelgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den 
Angehörigen und gegebenenfalls der zuständigen Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft, der der Verstorbene angehörte, fest. Die 
Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werktagen. Folgen zwei Feiertage 
aufeinander, so kann die Bestattung auch am zweiten Feiertag stattfin-
den. 

(4) Bei der Erdbestattung sind Särge zu verwenden. 

(5) Soll eine Aschenbeisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über 
die Einäscherung vorzulegen. 

§	8

Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargaus-
stattungen und Sargabdichtungen dürfen nicht aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein.

(2) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 
0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, 
ist die Zustimmung der Gemeinde bei der Anmeldung der Bestattung 
einzuholen. 

§	9

Ausheben	der	Gräber

(1) Das Ausheben und Verfüllen der Gräber wird den Bestattungspflich-
tigen bzw. Nutzungsberechtigten übertragen. Sie haben sich hierzu 
eines Bestattungsunternehmens zu bedienen. Das beauftragte Bestat-
tungsunternehmen zeigt der Gemeinde die Beauftragung sowie die Er-
stellung der Grabstelle rechtzeitig vor der Bestattung an, so dass die 
ordnungsgemäße Herrichtung kontrolliert werden kann. Das Ausheben 
der Gräber innerhalb der Urnengemeinschaftsgrabanlage obliegt der 
Gemeinde, die Verfüllung wird dem Bestattungspflichtigen bzw. Nut-
zungsberechtigten übertragen.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hü-
gel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkan-
te der Urne mindestens 0,50 m. 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

(4) Werden bei der Wiederbelegung einer Grabstätte beim Ausheben Lei-
chenteile, Sargteile oder sonstige Überreste gefunden, so sind diese 
sofort mindestens 0,30 m unter die Sohle des neuen Grabes zu verle-
gen. 

§	10

ruhezeit

Die Ruhezeit für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen beträgt 20 Jahre. 

§	11

umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der 

sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 
Gemeinde. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden, bei Umbettungen innerhalb der Gemeinde im 
ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentli-
chen Interesses. § 3 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste 
können nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte Grab-
stätten umgebettet werden. 

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist der 
jeweilige Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist die Verleihungsur-
kunde nach § 13 Abs. 4 bzw. § 14 Abs. 2 vorzulegen. Die Durchfüh-
rung der Umbettung wird auf den Antragsteller übertragen. Er hat sich 
hierzu eines Bestattungsunternehmens zu bedienen. Das beauftragte 
Bestattungsunternehmen zeigt der Gemeinde die Beauftragung sowie 
den Zeitpunkt der Umbettung rechtzeitig vor der Ausführung an. Die 
Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benach-
barten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat 
der Antragsteller zu tragen. 

(5) Bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 24 Abs. 1 Satz 4 können 
Leichen und Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von 
Amts wegen in eine Urnengrabstätte/Erdgrabstätte umgebettet wer-
den. 

(6) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbet-
tung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

(7) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur 
aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben wer-
den. 

IV.	Grabstätten

§	12

Arten	der	Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen 
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a) Erdgrabstätten, 

b) Urnengrabstätten, 

c) Ehrengrabstätten,

d) Urnengemeinschaftsgrabanlage. 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer 
der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung. 

§	13

Erdgrabstätten

(1) Erdgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit verliehen und deren 
Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte 
an Erdgrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalles verliehen. 

(2) Erdgrabstätten werden als Einzel- oder Doppelgrabstätten, als Einfach-
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gräber vergeben. In einem Einfachgrab kann eine Leiche bestattet wer-
den. Die Grabstätten haben eine Länge von 2,10 m. Eine Einzelgrab-
stelle darf 0,90 m und eine Doppelgrabstelle 2,40 m breit sein. 

(3) Während der Ruhezeit können auf Erdgrabstätten Urnen beigesetzt 
werden, wenn das Nutzungsrecht für die Grabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit der beizusetzenden Urne wieder erworben worden ist. Die 
Zahl der Urnen richtet sich nach der Größe der Grabstätte. Die für eine 
Urne bestimmte Mindestfläche beträgt 0,25 m². Weitere Bestattungen 
sind erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit und dem Wiedererwerb der 
Grabstätte für eine weitere Ruhezeit möglich. 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkun-
de. 

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsbe-
rechtigte 3 Monate vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Be-
kanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von 3 Monaten 
auf der Grabstätte hingewiesen. 

(6) Das Nutzungsrecht kann in der Regel über die Ruhezeit hinaus wieder-
erworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag und nur auf die 
gesamte Grabstätte möglich. 

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für 
den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungs-
recht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ab-
leben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 

b) auf den Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, 

c) auf den Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft, 

d) auf die Kinder, 

e) auf die Stiefkinder, 

f) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 
Mütter, 

g) auf die Eltern, 

h) auf die (vollbürtigen) Geschwister, 

i) auf die Stiefgeschwister, 
j) auf die nicht unter a) – i) fallenden Erben. 
 Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Älteste Nutzungs-

berechtigter. 

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf 
eine Person aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen 
übertragen. 

(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Er-
werb auf sich umschreiben zu lassen. 

(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssat-
zung und der dazu ergangenen Reglungen das Recht, in der Erdgrab-
stätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 
andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege 
der Grabstätte zu entscheiden. 

(11) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teil-
belegten Grabstätten darf es erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit 
zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte möglich. 

(12) Das Ausmauern von Erdgrabstätten ist nicht zulässig. 

§	14

Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnengrabstätten, 

b) Urnengemeinschaftsgrabstätten, 

c) Erdgrabstätten. 

(2) Urnengrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, 
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit durch 
Aushändigung einer Verleihungsurkunde verliehen und deren Lage 
gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. Die Grö-
ße einer Urnengrabstätte beträgt 1,00 m². Die für eine Urne bestimmte 
Mindestfläche beträgt 0,25 qm, somit können maximal 4 Urnen in einer 
Urnengrabstätte beigesetzt werden. Die zweite und jede weitere Asche 
kann beigesetzt werden, nachdem das Nutzungsrecht bis zum Ende 
der Ruhezeit der beizusetzenden Asche verlängert wurde. 

(3) In einer Urnengemeinschaftsgrabstätte wird jeder Urne ein bestimmter 
Beisetzungsplatz – erst im Todesfall – für die Dauer der Ruhezeit als 
Teilhabe an der gesamten Urnengemeinschaftsgrabstätte zugewiesen. 
Die Größe einer Urnengemeinschaftsgrabstätte beträgt 0,25 m². Urnen-
gemeinschaften sind Grabstätten, in denen eine bestimmte Anzahl von 
Urnen beigesetzt werden und die als gemeinschaftliches Grabmal aus-
gestattet sind, welches sämtliche Namen, das Geburts- und Sterbejahr 
der dort Beigesetzten aufführen kann. 

 Dazu wird je Urne eine Bronzeplatte mit den Maßen 12 x 8 cm am Ge-
denkstein angebracht. 

 Die Beauftragung und Kosten der jeweiligen Bronzeplatte obliegen dem 
Nutzungsberechtigten und sind in der Grabgebühr nicht enthalten. Die 
Bronzeplatte ist nach Vorgabe der Gemeinde und durch einen durch die 
Gemeinde bestimmten Steinmetz anzufertigen und anzubringen. Die 
Urnengemeinschaftsgrabstätte wird von der Gemeinde angelegt und 
unterhalten.

 Die Verlängerung des Nutzungsrechtes ist möglich.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gel-
ten die Vorschriften für die Erdgrabstätten entsprechend auch für Ur-
nengrabstätten. 

§	15

Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten 
(einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Gemeinde. 

V.	Gestaltung	der	Grabstätten

§	16

Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupas-
sen, dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie 
die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtlage gewahrt werden. 

(2) Der Baumbestand auf dem Friedhof steht unter besonderem Schutz. 

(3) Individuelle Bepflanzung und Gestaltung außerhalb der Grabstätte ist 
nicht gestattet. 

§	17

Gestaltungsvorschriften für Grabmale und bauliche Anlagen

(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen unterliegen unbeschadet der Be-
stimmungen des § 16 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung 
an die Umgebung keinen zusätzlichen Anforderungen. Die Mindest-
stärke der Grabmale beträgt ab 0,40 bis 1,0 m Höhe 0,14 m; ab 1,01 m 
bis 1,50 m Höhe 0,16 m und ab 1,51 m Höhe 0,18 m. 

(2) Die Gemeinde kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn 
dies aus Gründen der Standsicherheit erforderlich ist. 

§	18

zustimmung

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vor-
herigen schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. Auch provisorische 
Grabmale sind genehmigungspflichtig, wenn sie größer als 0,15 m x 
0,30 m sind.



- 21 - Amtsblatt der Gemeinde Am Ettersberg 3. Jahrgang  ·  6. Ausgabe  ·  1. Juni 2021

AmtLichEr tEiL dEr sELBständiGEn GEmEindEn

(2) Der Antragssteller hat sein Nutzungsrecht für die Grabstätte nachzu-
weisen. Die Genehmigung ist unter Vorlage von Skizzen oder Zeich-
nungen in doppelter Ausfertigung zu beantragen. Aus dem Antrag und 
den Skizzen bzw. Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der Anlage, 
insbesondere Art und Bearbeitung des Werkstoffs sowie Inhalt, Form 
und Anordnung der Inschrift ersichtlich sein. Auf Verlangen sind Zeich-
nungen in größerem Maßstab oder Modelle vorzulegen. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen 
bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Ge-
meinde. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet wor-
den ist. 

(5) Die nichtzustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als 
naturlasierte Holztafeln oder Holzkreuze zulässig und dürfen nicht län-
ger als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden. 

(6) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den 
Vorschriften dieser Friedhofssatzung entspricht. 

§	19

Ersatzvornahme

Ohne Genehmigung errichtete oder mit den vorgelegten Zeichnungen 
und Angaben nicht übereinstimmende Anlagen müssen entfernt oder den 
Zeichnungen und Angaben entsprechend verändert werden, sofern eine 
Genehmigung nachträglich nicht erteilt wird. Die Gemeinde kann den für 
ein Grab Sorgepflichtigen oder Nutzungsberechtigten schriftlich auffor-
dern, innerhalb angemessener Frist die Anlage zu entfernen oder zu ver-
ändern. Wird der Aufforderung nicht rechtzeitig Folge geleistet, so kann die 
Gemeinde auf Kosten der Berechtigten die Anlage entfernen lassen. Falls 
die Anlage nicht innerhalb von 2 Monaten abgeholt wird, kann die Fried-
hofsverwaltung mit ihr entsprechend den Vorschriften der §§ 383 ff. BGB 
verfahren. Hierauf ist in der Aufforderung hinzuweisen. 

§	20

fundamentierung und befestigung

(1) Die Grabmale sind, ihrer Größe entsprechend, nach den allgemein an-
erkannten Regeln des Handwerks so zu fundamentieren und zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benach-
barter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für 
sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 
Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzei-
tig mit der Zustimmung nach § 18. Die Gemeinde kann überprüfen, ob 
die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist. 

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. 
Die Mindeststärke der Grabmale bestimmt sich nach § 17. 

(4) Die Standfestigkeit der Grabmale wird mindestens einmal jährlich von 
der Gemeinde durch Rüttelproben überprüft. 

§	21

unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist 
insoweit der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen 
Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortli-
chen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Gemeinde nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist 
beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, das Grabmal oder Teile davon 
auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Gemeinde ist ver-
pflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung 

und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem 
Monat aufgestellt wird. 

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das 
Umstürzen von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird. 

(4) Die Standfestigkeit der Grabmale wird mindestens einmal jährlich von 
der Gemeinde durch eine Rüttelprobe überprüft. 

§	22

Entfernung

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung der Gemeinde entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit der Erd- oder Urneneinzelgrabstätten oder 
nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen durch den Nutzungsberech-
tigten in Eigenleistung oder durch Beauftragung eines Unternehmens 
fachgerecht auf eigene Kosten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ru-
hezeit soll durch schriftliche Mitteilung der Gemeinde hingewiesen 
werden. Geschieht die Entfernung nicht binnen drei Monaten, so ist 
die Gemeinde berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Ge-
meinde ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche An-
lagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde über, wenn dies bei 
Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung 
des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart 
wurde. Sofern Grabstätten von der Gemeinde abgeräumt werden, hat 
der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

(3) Die Gemeinde ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grab-
male einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten 
auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 

VI.	Herrichtung	und	Pflege	der	Grabstätten

§	23

Herrichtung und unterhaltung

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 16 her-
gerichtet und dauernd verkehrssicher in Stand gehalten werden. Dies 
gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, 
dem besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen 
und Wege nicht beeinträchtigen. 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Erd- und Urnenein-
zelgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflich-
tung erlischt mit dem Ablauf des Nutzungsrechts. Absatz 7 bleibt un-
berührt. 

(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Der Antragsteller hat bei Erd- 
und Urneneinzelgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder damit einen Dritten (z. B. Friedhofsgärtner) 
beauftragen. 

(6) Die Erd- und Urneneinzelgrabstätten müssen innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts hergerichtet werden. 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anla-
gen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Gemeinde. 

(8) Chemische Unkrautbekämpfungsmittel sowie die Anwendung jeglicher 
Pestizide (z. B. Herbizide, Insektizide, Fungizide) bei der Grabpflege 
sind verboten. 

(9) Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige Sträu-
cher sowie das Aufstellen von eigenen Bänken. Nicht mehr verwende-
tes Kleinzubehör (z. B. Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht 
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verrottbarem Material) ist vom Friedhof zu entfernen oder in den zur 
Abfalltrennung bereit gestellten Behältern zu entsorgen. Bepflanzungen 
außerhalb der Grabstätte sind grundsätzlich unzulässig.

(10) Die gärtnerische Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten unter-
liegt unbeschadet den Bestimmungen von Abs. 1 bis 9 und des § 16 
keinen zusätzlichen Anforderungen. 

(11) Eine Bepflanzung der Urnengemeinschaftsgrabstätte, das Aufstellen 
von Vasen und ähnlichem ist nicht gestattet. Eine Ablagemöglichkeit 
für Blumen, Gestecke und Kerzen besteht direkt am Gedenkstein.

§	24

Vernachlässigung	der	Grabpflege

(1) Wird eine Erd- oder Urneneinzelgrabstätte nicht ordnungsgemäß her-
gerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche (§ 23 Abs. 3) nach 
schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortli-
che nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte 
Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefor-
dert, sich mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen. Kommt der Nut-
zungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Gemeinde 
in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen las-
sen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem 
Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das 
Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Mo-
naten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die 
Gemeinde den Grabschmuck entfernen. 

vII. Trauerfeiern und Trauerhalle

§	25

benutzung der Trauerhalle

Die Trauerhalle dient zur Aufnahme der Leiche bis zur Bestattung. Sie darf 
nur mit Erlaubnis der Gemeinde betreten werden. 

§	26

Trauerfeier

(1) Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle, am Grab oder an einer ande-
ren im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 

(2) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Ver-
storbene an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat 
oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

(3) Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf dem Friedhofsgelände bedarf 
der vorherigen Genehmigung durch die Gemeinde. 

vIII. schlussvorschriften

§	27

Alte rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Ruhe- bzw. Nutzungszeit 
und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrech-
te von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf zwei Ruhe-
zeiten nach § 13 Abs. 1 oder § 14 Abs. 2 dieser Satzung seit Erwerb 
begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkraft-
treten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche 
oder Asche. 

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung. 

§	28

Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung des Friedhofes, seiner Einrichtung, durch dritte Personen oder 
durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über die Amtshaftung bleiben un-
berührt. 

§	29

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 4 betritt, 

b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend ver-
hält oder die Anordnung der Gemeinde nicht befolgt (§ 5 Abs. 1), 

c) entgegen der Bestimmung des § 5 Abs. 2 

1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt, 

2. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung stö-
rende Arbeiten ausführt, 

3. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten fotografiert, 

4. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im 
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind, 

5. den Friedhof oder seine Einrichtung verunreinigt oder beschä-
digt oder Rasenflächen oder Grabstätten unberechtigterweise 
betritt, 

6. Abraum oder Abfälle aller Art außerhalb des hierfür vorgesehe-
nen Platzes ablegt, 

7. Tiere mitbringt ausgenommen Blindenhunde, 

d) entgegen § 5 Abs. 3 Gedenkfeiern ohne Zustimmung der Gemeinde 
durchführt. 

e) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11), 

f) die Bestimmungen über die zulässigen Maße für Grabmale nicht 
einhält (§ 17), 

g) Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung er-
richtet oder verändert (§ 18), 

h) Grabmale ohne Zustimmung der Gemeinde entfernt (§ 22 Abs. 1), 

i) Grabmale oder Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zu-
stand hält (§§ 20, 21 und 22), 

j) Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 23 
Abs. 8),

k) Bepflanzungen außerhalb der Grabstätte vornimmt (§ 23 Abs. 9),

l) Vasen oder ähnliches auf der Urnengemeinschaftsgrabstätte ab-
stellt oder diese  bepflanzt (§ 23 Abs. 11), 

m) Grabstätten entgegen § 23 herrichtet und unterhält, 

n) Grabstätten vernachlässigt (§ 24), 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 
4 und Abs. 2 ThürKO und des § 17 OWiG nach diesen Bestimmungen 
mit einer Geldbuße von mindestens 5 Euro und höchstens 5.000 Euro, 
bei fahrlässiger Zuwiderhandlung bis höchstens 2.500 Euro, geahndet 
werden.

§	30

Gebühren

Für die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofes und sei-
ner Einrichtung sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsge-
bührensatzung zu entrichten. 

§	31

Gleichstellungsklausel

Alle Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten sowohl 
in männlicher als auch weiblicher Form. 

§	32

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Ettersburg, den 11.05.2021 
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gez.
Enderlein
Bürgermeister 

•	 rechtsaufsichtlich	 bestätigt	 und	 der	 vorzeitigen	 Bekanntmachung	
zugestimmt mit Schreiben des Landratsamtes Weimarer Land vom 
04.05.2021. 

•	 bekannt	gemacht	 im	Amtsblatt	der	Gemeinde	Am	Ettersberg	„Etters-
berg-Journal“, 6. Ausgabe vom 01.06.2021.

Öffentliche	Bekanntmachung
der Gebührensatzung

zur friedhofssatzung der Gemeinde Ettersburg

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 
(GVBl. S. 115), der §§ 1, 2, 11 und 12 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 
(GVBl. S. 396), und der Friedhofssatzung, erlässt die Gemeinde Ettersburg 
folgende Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Ettersburg:

I. Gebührenpflicht

§	1

Gebührenerhebung

(1) Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen und Anlagen 
im Rah men der Friedhofssatzung der Gemeinde Ettersburg werden Ge-
bühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.

(2) Für besondere zusätzliche Leistungen der Gemeinde, die in den nach-
stehenden Bestimmungen nicht vorgesehen sind, ist ein Entgelt im Ein-
zelfall zu vereinbaren.

§	2

Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Gebühren für Leistungen oder Genehmigungen nach der 
Friedhofssatzung sind:

a)  bei Erstbestattungen

1. der Ehegatte,

2. der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft,

3. der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft,

4. die Kinder, 

5. die Eltern,

6. die Geschwister,

7. die Enkelkinder, 

8. die Großeltern,

9. die nicht bereits unter Ziffer 1 bis 8 fallenden Erben.

b)  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

c) wer sonstige in der Friedhofssatzung aufgeführte Leistungen bean-
tragt oder in Auftrag gibt.

(2) Für die Gebührenschuld haftet in jedem Fall auch 

a) der Antragsteller,

b) diejenige Person, die sich der Verwaltung gegenüber schriftlich 
zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§	3

Entstehung	der	Gebührenschuld,	Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leistungen 

nach der Friedhofssatzung  und zwar mit der Beantragung der jeweili-
gen Leistung.

(2) Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 
Gebühren bescheides fällig.

§	4

rechtsbehelfe / zwangsmittel

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser Satzung 
regeln sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung zu 
Gebühren nach dieser Gebührensatzung wird die Verpflichtung zur so-
fortigen Zahlung nicht aufgehoben.

(3) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung 
erlassenen Gebührenbescheide gelten die Vorschriften des Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der jeweils gül-
tigen Fassung.

II. Gebühren

§	5

Überlassung	Erdgrabstätte

(1) Für die Überlassung einer Erdgrabstätte (§ 13 Friedhofssatzung) für die 
Dauer einer Ruhezeit von 20 Jahren (§ 10 der Friedhofssatzung) werden 
folgende Gebühren erhoben:

a) Einzelgrabstätte     800,00 €

b) Doppelgrabstätte  2.300,00 €

(2) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts (§ 13 Abs. 3 der Friedhofssat-
zung) werden folgende Gebühren erhoben:

a) bei einstelligen Grabstätten je Grabstätte und Jahr            40,00 €,

b) bei zweistelligen Grabstätten je Grabstätte und Jahr       115,00 €.
 

§	6

Überlassung	Urnengrabstätte

(1) Für die Überlassung einer Urnengrabstätte für die Beisetzung  von 
Aschen (§ 14 Abs. 2 der Friedhofssatzung) für die Dauer der Ruhezeit 
von 20 Jahren (§ 10 der Friedhofssatzung) wird folgende Gebühr erho-
ben:  400,00 €

(2) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts (§ 14 Abs. 2 Friedhofssat-
zung) wird je Grabstätte und Jahr eine Gebühr von 20,00 € erhoben.

§	7

überlassung eines platzes in urnengemeinschaftsgrabanlage

(1) Für die Überlassung einer Urnengemeinschaftsgrabstätte wird für die 
Beisetzung von Aschen (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung) für die Dau-
er der Ruhezeit von 20 Jahren (§ 10 der Friedhofssatzung) eine Gebühr 
von 300,00 € erhoben.       

(2) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts (§ 14 Abs. 3 Friedhofssat-
zung) wird je Platz und Jahr eine Gebühr von 15,00 € erhoben.

§	8

Verlängerung	des	Nutzungsrechtes	bei	weiteren	Bestattungen

Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist vor jeder weiteren Beisetzung 
erforderlich, um die Ruhezeit von 20 Jahre zu gewährleisten. Die Gebühr 
beträgt pro Jahr 1/20 der jeweils gültigen Gebühr für die Differenz von der 
bereits erworbenen Nutzungszeit bis zum Ablauf der Ruhezeit der beizuset-
zenden Leiche oder Asche.

§	9

Gebühren	für	die	Entfernung	der	Grabstätte

(1) Für die Entfernung der Grabstätte (§ 22 der Friedhofssatzung) durch 
ein von der Verwaltung zugelassenes und vom Nutzungsberechtigten 
beauftragtes Unter nehmen werden keine Gebühren erhoben.

(2) Sind für die Entfernung einer Grabstätte (§§ 22 und 24 der Friedhofs-
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satzung) durch nicht fachgerechte oder ordnungswidrige Ausführungen 
Nacharbeiten erforderlich, so werden die Kosten des von der Gemein-
de beauftragten Unternehmens als Gebühr zuzüglich einer Verwal-
tungsgebühr von 30,00 € erhoben. Für die Entfernung einer Grabstätte 
wegen Vernachlässigung der Grabpflege (§ 24 der Friedhofssatzung) 
werden Gebühren entsprechend Satz 1 erhoben.

§	10

Gebühren für die benutzung der Trauerhalle

Für die Benutzung der Trauerhalle wird eine Gebühr von 120,00 Euro erho-
ben. Die Angehörigen bzw. die Nutzungsberechtigten sind für die Ausge-
staltung der Trauerhalle selbst verantwortlich.

§	11	–	Verwaltungsgebühren

(1) Ausstellen von Urkunden und Genehmigungen jeglicher Art    15,00 €

(2) Umschreibung eines Nutzungsrechtes              15,00 €

§	12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ettersburg, den 11.05.2021

Gemeinde Ettersburg

gez.
Enderlein
Bürgermeister     

•	 rechtsaufsichtlich	 bestätigt	 und	 der	 vorzeitigen	 Bekanntmachung	
zugestimmt mit Schreiben des Landratsamtes Weimarer Land vom 
04.05.2021. 

•	 bekannt	gemacht	 im	Amtsblatt	der	Gemeinde	Am	Ettersberg	„Etters-
berg-Journal“, 6. Ausgabe vom 01.06.2021.

stAdt nEumArk

Öffentliche	Bekanntmachung
der	Stadt	Neumark

Haushaltssatzung	der	Stadt	Neumark
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt Neu-
mark folgende Haushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im

verwaltungshaushalt

in den Einnahmen   689.100,00 EUR

und Ausgaben mit   689.100,00 EUR

und im vermögenshaushalt

in den Einnahmen   91.700,00 EUR

und Ausgaben mit   91.700,00 EUR

ab.

§2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen.

§3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliehen Betriebe
 (Grundsteuer A)    304 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  411 v.H.

2. Gewerbesteuer     395 v.H.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Haushaltsplan wird auf 114.850,00 € festgesetzt

§6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.Januar 2021 in Kraft.

Neumark, 27.04.2021

Anke Necke
Bürgermeisterin

Beschluss-	und	Genehmigungsvermerk

Der Stadtrat der Stadt Neumark hat in seiner Sitzung am 26.04.2021 un-
ter der Beschluss-Nummer 54/09/2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 
2021, einschließlich der Anlagen beschlossen. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer Land hat mit 
Schreiben vom 04.05.2021 den Eingang der Haushaltssatzung bestätigt. 
Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO erfolgt hiermit 
die öffentliche Bekanntmachung. 

Auslegungshinweis

Nach § 57 Abs. 3 ThürKO liegen die Haushaltsunterlagen für das Jahr 2021 
ab dem 07. Juni 2021 für die Dauer von zwei Wochen aus bzw. werden über 
diesen Zeitraum hinaus bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO 
zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten. Die Auslegung erfolgt in der Ge-
meinde Am Ettersberg, Hauptstraße 23, 99439 Am Ettersberg - Berlstedt, 
Zimmer 4a während der allgemeinen Geschäftszeiten.
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3. Tourenplan Fäkalienentsorgung AZV Nordkreis für 2021 / UTD GmbH

UTD Umweltschutz-Transport-Dienstleistung GmbH
Ettersbergstraße 47 · 99428 Grammetal · utdbe@t-online.de · Tel.  03643 414354 · Fax: 03643 415718

buttelstedt

datum Straße	/	Hausnummer Woche

30.06.2021
Am Feldschlößchen 
Am Habichtsfang 2 - 8
Burgplatz 1 - 6

26. KW
01.07.2021

Burgplatz 7 - 8
Fröbelweg 2
Grünsee Bauhof, 1 - 16

02.07.2021 Grünsee 17 - 34

05.07.2021
Grünsee 36 - 45
Haindorfer Str. 4, 22 b
Hinter den Scheunen 2 + 7

27. KW

06.07.2021
Johannisweide 2 - 21
Karlsplatz 2 - 13

07.07.2021 Kölledaer Str 0 - 24

08.07.2021
Kölledaer Str. 25 - 28
Krämerbrücke 1 - 9
Ledergasse 3 + 6

09.07.2021
Markt 2 - 14
Nermsdorfer Str. 1 + 4
Raupengasse 1 - 4

12.07.2021
Raupengasse 5 - 9 A
Schmiedeberg 1 - 6
Sperlingsberg 2 - 6

28. KW
13.07.2021

Sperlingsberg 9 - 14
Volkmarsener Platz 1 Grundschule
Vor dem Tore 1 - 10

14.07.2021
Vor dem Tore 11 - 14
Weimarische Str. 1 - 19

berlstedt / oT Hottelstedt

datum Straße	/	Hausnummer Woche

15.07.2021 Hottelstedt  2 - 17
28. KW

16.07.2021 Hottelstedt  18 - 30

19.07.2021 Hottelstedt  31 - 45

29. KW
20.07.2021 Hottelstedt 45 A - 63 

21.07.2021
Geflügelhof M II und M III
Junghennenaufzucht 

22.07.2021 Im Dorfe 64 - 77

Ettersburg

datum Straße	/	Hausnummer Woche

23.07.2021
Scheunenstraße 2 - 8
Waldstraße 2 - 9

29. KW

26.07.2021 Am Kessling 1 - 10

30. KW

27.07.2021
Am Kessling 11 - 16
Am Schloss 4 - 8
An der Schanze 1 - 4

28.07.2021
An der Schule 3 - 9
Hauptstraße 1 - 10

29.07.2021
Hauptstraße 12 + 12 A + 20
Im Steingraben 1 - 8

30.07.2021

In der Grotte 1 - 15
Sportplatz + Geflügelhof
Ottmannshäuser Str. 4
Schänkgasse 2 - 5 A

Geschäftszeiten:
werktags	7.00	-	16.00	Uhr	•	Tel.	03643	414354

außerhalb	Geschäftszeiten:
Tel. 0162 9324114

ABwAssErzwEckvErBAnd

Sehr geehrter Bürgerinnen und Bürger,
unsere nächste öffentliche Verbandsversammlung findet am

mittwoch, den 09. Juni 2021, um 18:30 uhr
im  Saal der Gaststätte in Sachsenhausen, Pfarrgasse 34, Am Etters-
berg statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der 
Beschlussfähigkeit

2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Mitteilungen der Geschäftsstelle über das Verbandsgeschehen
4. Beschlussvorlage Nr. 04/2021/VV zur Bestätigung der Niederschrift 

der Verbandsversammlung vom 07.04.2021
 Beschluss Nr. 04/2021/VV
5. Beschlussvorlage Nr. 05/2021/VV zum Erlass einer neuen Ge-

schäftsordnung, Beschluss Nr. 05/2021/VV 
6. Beschlussvorlage Nr. 06/2021/VV zur Nachtragshaushaltssatzung 

2021, Beschluss Nr. 06/2021/VV
7. Beschlussvorlage Nr. 07/2021/VV zum Nachtragsfinanzplan 2020 

bis 2024 Beschluss 07/2021/VV
8. Allgemeine Information des Vorsitzenden und des Geschäftsleiters
9. Anfragenn 

Zu dieser Versammlung laden wir recht herzlich ein.

gez. Thomas Heß       
Verbandsvorsitzender

Die Versammlung findet unter Einhaltung der Versammlungsbeschrän-
kungen und den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz statt.
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FUNDBürO

Anfragen zu verloren gegangenen sachen
richten sie bitte unter der

Tel.-Nr.: 03 64 52 785-36
oder per E-Mail an:

d.seyfarth@am-ettersberg.de	

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen namentlich und
nicht namentlich genannten Jubilaren

im diesem Monat recht herzlich zu
ihrem Ehrentag!

buttelstedt

02.06.2021	•	Karl-Hainz	Dünkel	•	zum	70.	Geburtstag

Krautheim

05.06.2021	•	Kuno	Machts	•	zum	85.	Geburtstag

berlstedt

07.06.2021	•	Gabriele	Kubanski	•	zum	70.	Geburtstag

22.06.2021	•	Hartmut	Przybilla	•	zum	70.	Geburtstag

24.06.2021	•	Hans	Gniech	•	zum	80.	Geburtstag

25.06.2021	•	Erika	Weihrauch	•	zum	80.	Geburtstag

29.06.2021	•	Vera	Engelbrecht	•	zum	90.	Geburtstag

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

über die App „Telegram“ im Google Play Store haben Sie nun eine 
weitere Möglichkeit, brandaktuelle Neuigkeiten und Informationen in 
der Gemeinde Am Ettersberg zu erhalten. 

Ich freue mich sehr, neben meinem Broadcast für die Bürgerinnen 
und Bürger von Großobringen nun auch einen Informationskanal für 
die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Landgemeinde anbieten 
zu können.

Einfach die App runterladen, anmelden und los geht’s; ich freue mich 
über viele Abonnenten!

Ihr Bürgermeister
Thomas Heß

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

der Bücherbus des Kreises Weimarer Land fährt, aufgrund der Pan-
demie vorläufig nicht.

Gern können Sie aber die Stadtbibliothek	in	Apolda	oder	die	Ge-
meindebibliothek	 in	 Großobringen besuchen. Die Mitarbeiter in 
beiden Bibliotheken nehmen auch gern Bestellungen für Bücher ent-
gegen, die Ihnen dann in die jeweilige Stelle geliefert werden.

Sobald der Bücher-
bus wieder fährt, 
erhalten Sie eine In-
formation über unser 
Amtsblatt.
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der mobile Geldautomat
der	Sparkasse	Mittelthüringen
kommt	nach:

ortschaft/ortsteil datum uhrzeit

Berlstedt, Hauptstraße
09.06.2021 9:45
23.06.2021 10:45

OT Hottelstedt, Im Dorfe
09.06.2021 9:00
23.06.2021 10:30

Großobringen, Am Plan, Unterdorf
10.06.2021 12:45
24.06.2021 12:30

Heichelheim, Parkplatz Kloßmuseum 24.06.2021 13:15

Ramsla, Bei der Linde
10.06.2021 13:30
24.06.2021 14:00

Sachsenhausen, Pfarrgasse, Kastanien 10.06.2021 12:00

Schwerstedt, An der Pfütze
09.06.2021 10:30
23.06.2021 11:30

Vippachedelhausen, Alexanderplatz 23.06.2021 13:00
Wohlsborn, Herrengasse, Bushaltestelle 24.06.2021 11:45

Vorbehaltlich	der	Entwicklung	zur	Eindämmung	der	Ausbreitung
des Coronavirus sArs-Cov-2.

LANDRATSAMT WEIMARER LAND
    

sprechstunde Gesundheitsamt/
sozialpsychiatrischer dienst 
Weimarer land

An jedem letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr, findet in 
der Gemeinde Am Ettersberg eine Sprechstunde des Sozialpsychia-
trischen Dienstes Weimarer Land statt. Für betroffene Bürger besteht 
jedoch die Möglichkeit, sich telefonisch mit dem Dienst in Verbindung 
zu setzen. Angesprochen sind Bürger, die selbst oder deren Ange-
hörige von seelischen Belastungen betroffen sind oder Hilfe bei der 
Bewältigung aktueller Probleme in Lebenskrisen suchen.

Landratsamt Weimarer Land
Sozialpsychiatrischer Dienst
Frau Schmidt 
Telefon: 03644/540593

sErvICE
der deutschen rentenversicherung

vor ort in der Gemeinde Am Ettersberg

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Die	nächsten	Beratungstermine	im	Bereich	der	Gemeinde
Am Ettersberg finden statt:

› im Hause der verwaltung in berlstedt: 
mittwoch, 02.06.2021 und 30.06.2021, von 15:30 bis 18:00 uhr

›	in	der	Alten	Schule	am	Markt	in	Buttelstedt:	
dienstag, 08.06.2021, von 15:30 bis 18:00 uhr

 
Terminvereinbarung

unter 03644-8779952 (Mo.-Do. 19:30 bis 20.15 Uhr) oder 
E-Mail: drv-am-ettersberg@online.de

Informationen zur vorsorgevollmacht und zur 
gesetzlichen / rechtlichen betreuung

Mit der Vorsorgevollmacht können Sie vorsorglich einen Vertreter be-
vollmächtigen, der Ihre Angelegenheiten besorgen und für Sie ent-
scheiden kann, falls Sie infolge eines plötzlichen Unfalls, einer Krank-
heit oder eines allmählichen Nachlassens der geistigen Kräfte dazu 
nicht mehr oder nur noch teilweise in der Lage sind. Dabei können 
Sie im Einzelnen festlegen, auf welche Bereiche sich diese Vollmacht 
erstrecken soll.
Damit wird eine gerichtliche Bestellung Ihrer Vertrauensperson als 
Betreuer nicht erforderlich.

Was ist eine betreuungsverfügung?

Mit einer solchen können Sie verfügen, WER im Falle Ihrer eigenen 
Unfähigkeit zur Regelung bestimmter Angelegenheiten Ihr gerichtlich 
bestellter Betreuer werden soll. Eine Betreuungsverfügung ist in der 
Praxis dann angebracht, wenn man keine Vollmacht erteilen will.
Die Betreuungsbehörde führt regelmäßige Außensprechstunden in 
der Landgemeinde Am Ettersberg durch. Hier können Sie die Unter-
schrift oder das Handzeichen d. Vollmachtgebers/-in gegen eine Ge-
bühr von 10.00 Euro beglaubigen lassen.

Außensprechstunde	der	Betreuungsbehörde
in der landgemeinde Am Ettersberg

Berlstedt
Hauptstraße 23
99439 Am Ettersberg

Wann:  9. Juni 2021, von 15:30 bis 17 uhr
Terminvereinbarung:

Betreuungsbehörde Weimarer Land
Bahnhofstraße 28 in 99510 Apolda
Frau Weber
Telefon: 03644 / 540 733

Versichertenälteste	–
unterstützung in der
Nachbarschaft

AOK-PLUS -Versichertenälteste verstehen sich als Interessenver-
treter der Versicherten. Sie sind Lotsen in allen Angelegenheiten der 
Kranken- und Pflegeversicherung.
Für AOK PLUS-Versicherte nehmen sie Anträge entgegen und leiten 
diese an die nächste Filiale weiter. Sie sind immer auf dem aktuellen 
Stand, informieren über Kassenleistungen, unterstützen beim Ausfül-
len von Anträgen und kennen die wichtigsten Neuigkeiten der Ge-
sundheits- und Sozialpolitik.
Versichertenälteste vermitteln die richtigen Ansprechpartner und ha-
ben Kontakt zu Pflegeberatern, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäu-
sern, Selbsthilfegruppen und Rehakliniken.

Terminvereinbarung unter Telefonnummer 036452 70956
oder	E-Mail	bernd.unbescheid@gmx.de.
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Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
des Blinden und Sehbehindertenverbandes Thüringens 
e.V. berät Menschen mit Behinderungen und deren Ange-
hörige in allen Lebensbereichen und bietet jetzt auch eine 
Onlineberatung und Unterstützung bei der Terminfindung 
für die Corona Schutzimpfung an

Weimar
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Men-
schen, ihre Angehörigen sowie alle Interessierten können sich mit allen 
Fragen rund um Teilhabe und Rehabilitation an uns wenden. Es geht 
uns darum, Barrieren abzubauen und Beratung auf Augenhöhe zu er-
möglichen. 

da unsere beratungsstelle in Weimar zurzeit geschlossen ist und 
wir	auch	keine	aufsuchende	Beratung	anbieten	können,	ist	es	jetzt	
möglich über unsere Internetseite www.eutb-thueringen.de eine 
onlineberatung anzumelden und durchzuführen. 

Sie können uns einen Wunschtermin, bzw. bevorzugte Wochentage 
und Tageszeiten angeben. Zudem können Sie uns mitteilen, wie Sie 
mit uns und mit wem Sie kommunizieren möchten. Zur Auswahl stehen 
Sprachanrufe, Videoanrufe und / oder textbasierte Chats. Bitte geben 
Sie auch eine gültige E-Mail-Adresse an.

•	 Sie	erhalten	von	uns	eine	Bestätigung	oder	ggf.	einen	anderen	Ter-
minvorschlag per E-Mail. In dieser Mail erhalten Sie auch den Link 
für die Onlineberatung, sowie Angaben zum Datenschutz.

•	 Zum	vereinbarten	Termin	öffnen	Sie	einfach	den	von	uns	zugesand-
ten Link. Nun befinden Sie sich in einem „virtuellen Beratungsraum“ 
der EUTB® Thüringen und die Beratung kann beginnen.

unterstützung bei der buchung von Impfterminen

Vielleicht haben Sie sich bereits die Finger 
wundgetippt oder haben keinen Computer zu 
Hause – Einen Termin für die Impfung gegen 
COVID19 zu bekommen, erweist sich im Alltag 
als etwas schwierig. Deshalb bieten wir an, Sie 
bei der Terminfindung für einen Impftermin zu 
unterstützen. 

Bitte nutzen Sie zur Kontaktaufnahme bevor-
zugt die E-Mail-Direktadresse, telefonische 
Beratung erhalten Sie über unsere Mobilfunk 
Nummern

EUTB Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen e. V.
Gutenbergstr. 29a, 99423 Weimar, Internet: www.eutb-thueringen.de 

sylvia Engel   Andreas böhme
Leitende Teilhabeberaterin  Teilhabeberater
mobil: 0152 52422138  mobil: 01525 8773296
E-Mail: s.engel@bsvt.org  E-Mail: a.boehme@bsvt.org

Standplätze der Container 
für Grün- und astschnitt
für die Gemeinde Am Ettersberg

Berlstedt: Am Wahl 14 b
  (Containerdienst Pfaffe)
  Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr
  Samstag: 10:00 – 12:00 Uhr

Großobringen: „Woljem-Gelände“,
  hinter dem Sportplatz

  Mittwoch: 16:00 – 18:00 Uhr
  Samstag: 09:00 – 12:00 Uhr

familien-pass Weimarer land
Ein Angebot des Lokalen Bündnis für Familien im Weimarer Land

Der Familien-Pass bietet für alle familien 
im Weimarer Land vergünstigungen für Freizeitaktivitäten	
bei Partnern in Thüringen und angrenzenden Bundesländern 

sowie rabatte bei Partnern des Einzelhandels.

Als kostenfreies und einkommensunabhängiges Angebot 
steht der Familien-Pass für mehr Familienfreundlichkeit 

im Kreis Weimarer Land.

Anträge	und	weitere	Informationen	finden	Sie	unter:
www.buendnis-fuer-familien-im-weimarer-land.de
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berlstedt

1 rWE
dG, 28,00 m² | miete 168,- Euro | NK 80,- Euro

2	RWE	m.	Balkon
3.oG, 49,25 m² | miete 295,- Euro | NK 130,- Euro

3	RWE	m.	Balkon
1.oG, 60,50 m², miete 395,- Euro, NK 150,- Euro

Großobringen

4	RWE	m.	Balkon
2.oG | 68,71 m² | miete 447,- Euro | NK 160,- Euro

Alle Wohnungen zzgl. 2 KM Kaution
 Interessenten melden sich bitte bei:

Hausverwaltung Lange & Hofmeister GmbH,
Tel. 03643-850320, Mo-Fr 8.00 – 16.00 Uhr

nichtAmtLichEr tEiL GEmEindE

Termine der Energieberatung im Juni

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Weimar findet derzeit 
nur telefonisch statt.

Die Termine im Juni lauten:

dienstag, 01.06., 15.06. und 29.06.
jeweils von 16:30 bis 19:30 uhr

Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich und 
kann unter den Telefonnummern 0800 809 802 400 oder 0361 555140 
(beide kostenfrei) vorgenommen werden.

Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale 
wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der
Landesenergieagentur ThEGA sind die Beratungen in Thüringen kos-
tenfrei.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

Eugen-Richter-Str.45	•	99085	Erfurt
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

AWO-Schullandheime im Vogtland

SLH „Schönsicht“ Netzschkau

SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.

miEtAnGEBOtE

Sommerferienlager 2021
im Vogtland

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die sommerferien 2021 bieten die AWO-Schullandheime in Netz-
schkau und Limbach/V. wieder verschiedene thematische Ferienlager 
und Sportferiencamps an. Ich würde mich freuen, wenn die Mög-
lichkeit bestünde, in der nächsten Zeit Ihre Leser bzw. deren Kinder 
in einem kurzen Artikel über unser Angebot zu informieren. Es wäre 
schön, wenn wieder möglichst viele Kinder interessante Tage in unse-
ren Schullandheimen verbringen könnten.

Übrigens: Bei beiden Schullandheimen handelt es sich um gemein-
nützige Einrichtungen der freien Jugendhilfe!

SLH „Schönsicht“ Netzschkau

1. – 7.8.2021
Im	Einklang	mit	der	Natur . . . . . . . . . . . . 8 - 13 Jahre . . . . 249,- €

15. – 21.8.2021
bad brambacher volleyballcamp . . . . . . 12 - 17 Jahre . . . 249,- €

22. – 28.8.2021
eins energie in sachsen Handballcamp 11 - 16 Jahre . . . 249,- €

SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.

15. – 21.8.2021
Märchenhafter	Orient . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 12 Jahre . . . . 249,- €

22. – 28.8.2021
Im schullandheim summt´s –
die bienenwoche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 14 Jahre . . . . 249,- €

29.8. – 4.9.2021
Harry potter - sommercamp  . . . . . . . . . 9 - 15 Jahre . . . . 249,- €

29.8. – 4.9.2021
let´s dance – das Tanzferienlager . . . . . 9 - 14 Jahre . . . . 249,- €

2 Wochen Super-Ferienkombi:
2	Wochen	ggf.	inkl.	Zwischenübernachtung. . . . . . . . . . . 498,- €

Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplettem 
Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch Jugendgruppenleiter

Anmeldung und weitere Informationen:

direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 – 30 55 69
www.schullandheime-vogtland.de	•	ferienlager@awovogtland.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Für Rückfragen und weitere Infor-
mationen stehe ich Ihnen selbstverständlich per Telefon unter:
03765-34391 gern zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus dem Vogtland!
Michael Schwan
Leiter der AWO-Schullandheime
im Vogtland
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Es geht fleißig voran in unserer neuen Kindergärtnerei und auf unserem Ge-
müseacker im Berlstedter „Spatzennest“. Dank der großen Unterstützung 
durch viele Familien konnte der Garten auf Vordermann gebracht werden 
und Vorbereitungen für das bevorstehende Ackerjahr getätigt werden. Wir 
bedanken uns für die großzügigen Spenden von Rasenkanten und Beton, 
Rindenmulch, Frostschutz und Erde bei Familie Zube, Familie Rußland, 
Familie M. Haupt, Familie A. Haupt und der Firma Pfaffe sowie bei allen 
Familien, die unserem Kindergarten Ihre Zeit und Kraft geschenkt haben! 

Wir haben in den vergangenen zwei 
Monaten über 100 Sträucher in unse-
rem Garten neu pflanzen können. 

Zwei neue Weinstöcke haben dank 
einer Spende von Frau Engelhardt ei-
nen Platz in unserem Garten gefunden. 
Nun können die Kinder im Sommer 
und Herbst einiges Gesundes zum 
Naschen im Garten entdecken, denn 
auch Johannisbeeren, Stachelbeeren 
u.a. Naschobst wurde gepflanzt!

Am 26. Mai wurde unser Gemüseacker bestellt: die Vorschulkinder haben 
mit Unterstützung der GemüseAckerdemie, unserem Hausmeister und 
weiteren Ackerhelfern Palmkohl, Mangold, Kohlrabi, verschiedene Salate, 
Fenchel, Möhren, Gurken, Zuckermais, Tomaten, Kürbis, Zucchini, Kartof-
feln und Zuckererbsen gepflanzt. Am 21. Juli ist unser 2. Pflanztermin, wo 
Spinat, Feldsalat, Radieschen, Rüben, Augenbohnen und Kohl in die Erde 
kommen. Am 22. September kommt die Nachsaat.

Wer als Acker-Helfer (im Ehrenamt) gemeinsam mit den Kindern aus dem 
Spatzennest gärtnern möchte und den Pädagogen den einen oder anderen 
Garten-Tipp verraten kann, ist herzlich Willkommen und meldet sich bitte 
bei Denis Zimmermann und Julia Schlegel im Spatzennest in der Anger-
straße 114a in Berlstedt, unter der 036452 18813 oder unter kita-berls-
tedt@twsd-tt.de.

Es grüßt Sie alle mit kinderfreundlichen Grüßen 
das „Spatzennest“-Team!

kitA-nAchrichtEn

lANdrATsAmT WEImArEr lANd
Jugend- und sportamt

Jeden zweiten Dienstag in den ungeraden Wochen 
findet von 11.30 – 12.30 Uhr im
Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum	 (Kita	 „Spatzennest“) in Berlstedt 
eine Hebammensprechstunde statt. 
Das Angebot richtet sich an alle Eltern, welche sich Beratung und Un-
terstützung zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett 
sowie der kindlichen Entwicklung im ersten Lebensjahr wünschen.
Die Hebammensprechstunde wird von einer ausgebildeten Fachkraft 
(Hebamme) durchgeführt, ist kostenfrei, vertraulich und bedarf keiner 
Voranmeldung.

Bei Fragen zur Hebammensprechstunde wenden Sie sich gern an:

Netzwerkkoordination	Frühe	Hilfen
im Kreis Weimarer land

Denise	Nolte	•	Tel.:	03644	540	542	oder	

Doreen	Schlömilch-Müller	•	Tel.:	03644	540	550

Hebamme	Nadine	Körner	•	Tel.:	0178	1989273

ButtELstEdt
Ot daasdorf / Ot nermsdorf / Ot weiden

Neuigkeiten	aus	der	ACKER-KITA	„Spatzennest“

nAchrichtEn / vErAnstALtunGEn

Wenn die Kra�  versiegt, die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Wir haben Abschied genommen von unserer herzens-
guten Mutter, allerbesten Oma und Uroma

Hannelore Böhm
geb. Werner

*12.10.1939 † 21.05.2021

Wer sie gekannt hat, weiß was wir verloren haben.

In Liebe und Dankbarkeit

Claudia & Mathias Hädrich,
ihre Enkel Kim & Rebecca

mit Familien

Rohrbach, im Mai 2021

Die Urnenbeisetzung findet am 12. Juni um 10:00 Uhr in Buttelstedt statt.
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nAchrichtEn / vErAnstALtunGEn

 Neuste Informationen rund um
	 Großobringen	über	Broadcast

Nutzen Sie schon unseren Broadcast? Falls nicht, können Sie sich 
jederzeit anmelden, um immer aktuelle Informationen wie z. B. Ver-
kehrseinschränkungen, Unwetterwarnungen oder Termine zu erhal-
ten. Und so geht’s:

•	 Speichern	Sie	Großobringen	als	Kontakt	auf	Ihrem	Handy	unter
 folgender Nr. 0176 31300445.

•	 Schicken	Sie	per	WhatsApp	eine	Nachricht
 mit dem Inhalt „Anmeldung“ an die vorgenannte Nummer.
 (Ihren Namen müssen Sie dabei nicht angeben).

Ich nehme Ihre Nummer in die Broadcast-Liste auf und Sie erhalten 
alle aktuellen Meldungen. Ihre Nummer wird nicht an Dritte weiterge-
geben und nur für den Nachrichtenservice genutzt. 

Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen möchten, schreiben Sie 
per WhatsApp eine Nachricht mit dem Inhalt „Abmeldung“ oder lö-
schen Sie einfach den Kontakt „Großobringen“ auf Ihrem Handy.

Freundliche Grüße
Ihr Ortschaftsbürgermeister
Thomas Heß

GrOssOBrinGEn

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

die erste Jahreshälfte neigt sich dem Ende zu. Da ist es an der Zeit, 
sich bei allen Leserinnen und Lesern zu bedanken, die durch Ihren 
Mitgliedsbeitrag und Ihre Besuche unsere Bibliothek mit Leben fül-
len. Trotz vieler pandemiebedingter Schließzeiten halten Sie uns die 
Treue, DANKE!

Bei der Pflege unserer Leserkartei ist uns aufgefallen, dass bei ei-
nigen angemeldeten Leserinnen/Lesern Mitgliedsbeiträge (von 2021 
und teilweise auch von 2020) noch nicht entrichtet wurden. Wir bitten 
hier um eine Mitteilung (entweder persönlich zu unseren Öffnungszei-
ten oder per Email – s.o.), ob Sie uns weiterhin unterstützen wollen 
oder sich abmelden wollen.

Genießen Sie den beginnenden Sommer und 
bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Sie

Ihr Bibliotheksteam

„Bücher sind Brillen, durch welche 
die Welt betrachtet wird.“

- Ernst von Feuchtersleben -

Bibliothek Am Ettersberg
Großobringen e.V.
Weimarische Str. 48a • Großobringen • 99439 Am Ettersberg
Öffnungszeiten: Di 17-19 Uhr / Mi 16-19 Uhr / Sa 10-13 Uhr
E-mail: bibliothek-grossobringen@freenet.de
Telefon: 03643/420667 • www. bibliothek-grossobringen.de

Geschichte	und	Geschichten	in	Großobringen
– Fortsetzung –

Kriegsnöte,	Bedrückungen,	Steuern
und	die	Großobringer	Bauern	-	Teil	II

Ende	des	dreißigjährigen	Krieges

1650 – Die letzten Schweden	räumten	1650	die	Festung	Erfurt und wur-
den ein letztes Mal auf der Heeresstraße bei Buttelstedt gesehen. Wir brau-
chen nicht viel Phantasie, um uns vorstellen zu können, wie die Überleben-
den aufgeatmet haben. Ungefähr 50 Jahre brauchten die Großobringer, um 
die größten Schäden bei der Beseitigung der Kriegsfolgen zu überwinden. 
Erst ab 1700 war an den Wiederaufbau der Kirche zu denken und die Häu-
ser und Gehöfte waren weitgehend wieder hergestellt. 

Aber die lasten und fronen wurden immer drückender, denn auch die 
Herzöge von Weimar wollten, wie ihre großen Vorbilder, absolut regieren.

1656 – So wurde schon 1656 angewiesen, die frühere „schwedenschan-
ze“	als	Übungsfeld	für	den	Landesausschuss	(Miliz) zu nutzen. Jedes 
Frühjahr wurden hörige Bauernburschen zusammengetrieben, die 6 bis 
8 Wochen das Waffenhandwerk erlernen mussten. Diese Bauernsöhne 
wurden danach zur Wache vor dem Schloss in Weimar, zur Ausgestaltung 
fürstlicher Hochzeiten oder zu sonstigen Feiern des Fürstenhofes und zu 
Repräsentationen beordert. 

Bis zum Jahr 1675 wurde dies praktiziert. Erst dann konnte der Herzog 
daran denken, wieder ein stehendes söldnerheer aufzubauen, wofür er-
hebliche Geldmittel notwendig waren. Die Beschaffung machte man sich 
sehr einfach, denn die Erstausstattung dieser Söldnertruppe mussten die 
jeweiligen Gemeinden durch eine Umlage bezahlen.

1673 wurde Großobringen beauflagt, für einen Reiter folgende Ausrüstung 
zu bezahlen: 

•	 einen	grauen	Rock
•	 einen	guten	Degen
•	 ein	breites	ledernes	Wehrgehänge
•	 einen	breiten	Karabinerriemen	mit	Haken
•	 einen	guten	Karabiner
•	 ein	paar	Pistolen
•	 ein	paar	Stiefel
•	 ein	paar	Handschuhe
•	 der	gesamte	Pferdezaum
•	 einen	Reitsattel	mit	Steigbügeln
•	 das	Pferd	gut	beschlagen
•	 8	Schuss	Pulver	und	Blei

1681 fand im Ort eine Registrierung der Einwohner statt, um die Frondiens-
te neu regeln zu können. Dabei wurden gezählt:   

•	 22	Anspänner = Vollbauern mit mindestens 1 Hufe Land und Pferden
•	 31	Hintersättler = Bauern, die so wenig Land hatten, dass sie kein Zug-

vieh darauf halten konnten
•	 12 Witwen

die Napoleonischen Kriege

1792 – Ein friedliches Leben sollte aber den Bauern nicht lange beschieden 
sein. Bereits 1792 hatte Goethe - nach der Kanonade von valmy - pro-
phetisch erklärt, dass von dort ein neues Kapitel der Weltgeschichte be-
ginnen würde. 14 Jahre später konnten sich auch die Großobringer davon 
überzeugen, dass er recht damit hatte. 

(Die Kanonade von Valmy war ein Artilleriegefecht zwischen der französi-
schen Revolutionsarmee und den preußisch-österreichischen Truppen. Das 
Zeitalter der grauenvollen Materialschlachten begann.)

1806 – der Krieg war wieder im lande und am 14. Oktober 1806 kam es 
zur denkwürdigen Doppelschlacht von Jena/Auerstedt zwischen den alli-
ierten Preußen und Sachsen mit dem französischen Kaiser Napoleon I. und 
seinen Truppen. 

Nachdem Napoleon die Alliierten bei Jena und Auerstedt geschlagen hat-
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te, überquerte ein Teil der Geschlagenen in wilder Panik die Ilm, um dann 
über den Ettersberg in Richtung Buttelstedt das Weite zu suchen. Teile der 
französischen Armee kamen in deren Folge am nächsten Tag in ein Lager 
zwischen Sachsenhausen und Großobringen. Der durch die Plünderung 
entstandene Schaden für unseren Ort betrug 9866 Taler und 19 Groschen.

Damit begann eine siebenjährige Schreckenszeit auch für Großobringen, 
die erst im Oktober 1813 enden sollte. Plünderungen, Kontributionen, Aus-
hebungen, Spanndienste usw., aber auch Frondienste beim Aufbau der 
Festung auf dem Petersberg in Erfurt waren an der Tagesordnung. Das 
Herzogtum galt als feindlicher Staat, denn weimarische Truppen hatten auf 
der Seite Preußens gekämpft. (Die Schlacht endete für Preußen und seine 
Verbündeten mit einer katastrophalen Niederlage.)

Am 11. Dezember 1806 wurde der frieden in posen unterzeichnet. Er be-
endete den Krieg zwischen Frankreich und dem mit Preußen verbündeten 
Kurfürstentum Sachsen. Nach dem Frieden musste das kleine Land unge-
heure Kriegsentschädigungen bezahlen, welche natürlich dann auf die 
Gemeinden umgelegt wurden.

1807 – Bei plünderungen der franzosen in unserem Ort wurde die Ge-
meindekasse geraubt. Trotzdem musste der Gemeindeeinnehmer den 
Schaden ersetzen. Erst in den Jahren 1817 bis 1820 konnte die Gemeinde 
den Schaden wieder ausgleichen. Durchreisende französische Kuriere, Of-
fiziere, Postreiter und Soldaten mussten von der Gemeinde unentgeltlich 
beköstigt werden.

1808 – Schon im Jahr 1808 musste sich die Gemeinde 1200 Reichsta-
ler borgen, um die laufenden Verpflichtungen erfüllen zu können. Bis zum 
Jahre 1814 hatte die Gemeinde ca. 4600 Reichstaler Anleihen aufnehmen 
müssen, deren Rückzahlung mit Zinsen sich Jahrzehnte lang erstreckte. 
Die Einnahmen der Gemeinde betrugen in der Zeit von 1800 bis 1810 jähr-
lich zwischen 1100 und 1300 Reichstalern.

1812 – Am Ende des Jahres hörten die Obringer vom untergang der gro-
ßen	Armee	und	vom	Brand	in	Moskau und sie ahnten, dass der Krieg zu 
ihnen zurückkommen würde.

1813 – Schon Anfang April 1813 erschienen erstmals preußische Husaren 
und Kosaken in unserer Gegend, die die französische Festung Erfurt und 
die Heeresstrasse nach Osten beobachten sollten. An der Hottelstedter 
Ecke, oberhalb von Großobringen und bei Lynkers Hof (bei Denstedt) stand 
je ein Kosakenvorposten mit 25 Berittenen. Die beiden Letzteren mussten 
von den Obringern verpflegt werden: 2 Tonnen Bier, 1 Scheffel Erbsen, 4 
Körbe Kartoffeln, 2 Körbe Möhren, 9 Schinken und 102 Brote mussten in-
nerhalb von drei Tagen nach dort geliefert werden. 

mitte April 1813 nahte Napoleon mit seinem Hauptheer und die Vorpos-
ten der Preußen und Russen wichen nach Osten zurück. Da hieß es wieder, 
für die neue Armee Proviant und Fourage heranzuschaffen. In den Nach-
barorten wurde noch versucht Kühe aufzukaufen, um den eigenen Bestand 
nicht restlos zu ruinieren. 24 Hintersättler von Großobringen wurden von 
den Franzosen nach Erfurt abgeführt, um 89 Tage auf der Festung Peters-
berg Befestigungen zu bauen. Auch sie mussten von der Heimatgemeinde 
verpflegt werden. Als die Arbeit beendet war, vergaßen die Franzosen sie 
zu bezahlen.

Aber eine schlimme Zeit stand den Großobringern und den anderen Ge-
meinden noch bevor.

Nach	der	Völkerschlacht	bei	Leipzig erreichten am 21. Oktober 1813 Be-
siegte und Sieger fast gleichzeitig unsere Gegend. Während bei Ramsla 
starke französische Truppenverbände von der Heerstraße abbogen und 
in Richtung Kleinobringen – Lützendorf marschierten, drangen preußische 
und russische Reiterverbände von Jena kommend in Weimar ein. Dabei 
kam es zu erbitterten Straßenkämpfen, wobei die Franzosen den Kürzeren 
zogen. Sie konnten den Vormarsch der Verbündeten nicht aufhalten, um 
die Festung Erfurt zum Zentrum eines eigenen Gegenangriffs zu machen.

In Großobringen ließen sie ein Lazarett mit ca. 25 Verwundeten zurück, wel-
ches den Preußen und den Österreichern in die Hände fiel. Die verstorbe-
nen Franzosen wurden auf dem hiesigen Friedhof begraben.

Großobringen	 bekam	 preußische	 Einquartierung,	 nicht	 nur	 im	 Ort,	
sondern	in	der	gesamten	Flur.	Bis	Buttelstedt,	Großbrembach,	Rohr-

bach,	Pfiffelbach,	 Liebstedt	 und	Wohlsborn	 loderten	die	Biwakfeuer	
der verbündeten Heere. 

Am 23. Oktober waren im Oberdorf 3 Häuser abgebrannt. Das Feuer wurde 
wahrscheinlich durch Soldaten verursacht.

Über diese Tage steht in der Gemeinde-Kirchenchronik:

„Am 22.und 23. Oktober 1813 erlitt dieser Ort eine schreckliche Kriegs-
plünderung. Am 22. Oktober waren es 7000 Mann Kavallerie und am 23. 
Oktober eine von Nermsdorf kommende Abteilung. Eine Batterie Artille-
rie beschoss vom Niederbach aus den Ort, wobei Kanonenkugeln in den 
Pfarrgarten einschlugen und mehrere Flintenschüsse in den Hof flogen. An 
diesem Tag waren mehr als 2 Regimenter mit über 13000 Soldaten hier, die 
den Ort jämmerlich plünderten. Der größte Verlust bestand aber darin, dass 
etwa 8000 Scheffel Hafer weggeschleppt wurden. Seuchen und anste-
ckende Krankheiten wurden eingeschleppt, 1813 starben 15 Großobringer 
daran. Auch Gräueltaten von einzelnen Soldaten sind hier vorgekommen.“

Bis	 Mitte	 November	 1813	 wiederholten	 sich	 die	 Einquartierungen,	
Fourage-Fuhren,	 Kriegssteuern	 usw.	 so	 stark,	 dass	 die	 Gemeinde	
gänzlich	verarmte.	Sie zog es sogar vor, ihren Bürgern ein Geschenk zu 
machen, wenn sie es schafften, die Einquartierung abzuwenden. So bekam 
der Bürger Schmeller für ein zweimaliges Abwenden der Einquartierung 4 
Taler und 22 Groschen, Andreas Beyer bekam 5 Taler und 14 Groschen, wie 
er 84 Kosaken vom Dorf abgewendet hat und einer preußischen Abteilung 
vom 16 Mann wurden  6 Taler und 16 Groschen geschenkt, damit sie ihr 
Quartier nicht in Großobringen 
nahmen. 

1814 – Die letzte Einquartierung hatte Großobringen in der Zeit vom 13.3. 
bis 28.3.1814 von Russen und Preußen zu überstehen, die sich auf dem 
Marsch nach Frankreich befanden.

1815 – Erst in diesem Jahr kehrte allmählich wieder Ruhe ein und die Wun-
den, die die Napoleonischen Kriege gerissen hatten, begannen zu vernar-
ben.

Gudrun Leipart
Ortschronistin

(Quelle: Geschichte und Geschichten von Großobringen –
Ortschronik Band 1 bis 3)

Europaweiter 1. Tag der streuobstwiese
am 30. April 2021

 
Am 30.04.2021 haben sich, mit gebührendem Corona-Abstand, einige Mit-
glieder des Heimatvereins Großobringen auf der örtlichen Streuobstwiese 
eingefunden, um am europaweit "1. Tag der Streuobstwiese" einen lokalen 
Beitrag zu leisten.
Das dort von den Jägern aufgestellte Insektenhotel wurde optimiert und mit 
einigen insektenfreundlichen Stauden umpflanzt. Damit soll die Nahrungs-
grundlage der Bienen und anderer Bestäuber verbessert werden.
Dies ist gerade jetzt zur Blütezeit der Obstbäume ein wichtiger Beitrag zur 
Biodiversität (genetische  Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, aber auch 
der biologischen Vielfalt der Lebensräume, wie Wälder, Seen oder Wiesen, 
auch Ökosysteme genannt).
 

Nur wenige Regionen Deutschlands 
und Europas weisen ein so dichtes 
Netz an Obstwiesen mit hochstäm-
migen Bäumen auf. Allein in Thürin-
gen bestehen noch über 10.000 ha 
dieses Biotoptyps, dessen Pflege 
auch in Zukunft eine wichtige Auf-
gabe ist. Hier vor den Großobringer 
Haustüren unserer Bürger, Familien, 
Kinder und Anwohner ist diese Blü-

tenpracht aktuell zu erleben. Daher ein großes Dankeschön an die Mitglie-
der des Heimatvereins Großobringen e.V. und an die Gemeinde Am Etters-
berg, die diese Bemühungen tatkräftig unterstützt.  

Bild und Text Karin Otte
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kLEinOBrinGEn wOhLsBOrn

Aus der ortsgeschichte

die 1990er Jahre
Das erste Jahrzehnt nach der Einheit Deutschlands brachte viele grundle-
gende Veränderungen für das Dorf. Nach dem Rücktritt von Bürgermeis-
ter Gerhard Schauerhammer im Jahr 1989 übte Margit Becker das Amt 
bis 1994 aus. Frau Becker stand vorher schon 23 Jahre als Sekretärin im 
Dienst der Gemeinde. Als Bürgermeisterin wurde sie abgelöst von Sieg-
fried Schwerz, der nach kurzer Amtszeit 1995 das Zepter an Ines Becker 
weitergab. Sie blieb bis 1999 im Amt. Seitdem ist Gerhard Schauerhammer 
wieder Bürgermeister.
Ein Riesenfortschritt für alle Bürger der DDR bestand darin, dass jeder 
Haushalt einen Telefonanschluss bekam. Dank großzügiger Fördermittel 
und Finanzierungshilfen der Bundesregierung für die neuen Länder in den 
90er Jahren erfolgten in Kleinobringen in mehreren Bauabschnitten um-
fangreiche Baumaßnahmen unter der Bezeichnung  „Dorferneuerung“.

Die erste Maßnahme der Dorferneuerung war 1993 die Sanierung der 
Kirchgasse und der Bau des Fußweges von der Kirchgasse zum Hirseborn, 
früher „das Gässchen“ genannt. Auch das Feuerwehrhäuschen und der ge-
meindeeigene, kleine Stall in der Kirchgasse 45, neben der ,,Sero - Bude“ 
(inzwischen abgerissen) wurden saniert und der dortige Hof gepflastert.
1994 kam die gesamte Dorfmitte in die Kur, als unter der Maßnahme 
,,Hochwasserschutz“ der Dorfbach neu verrohrt wurde.

Die nächste Phase der Dorferneuerung war 1994 die Gestaltung des Gast-
stätten – Vorplatzes. 1995 stieg die letzte Etappe der Dorferneuerung, wo-
bei der gesamte Ortskern grundhaft erneiert worden ist.  Dabei entstand 
auf dem Gelände der Fuhrwerkswaage, die an die Stelle eines vormals 
vorhandenen Dorfteiches gebaut worden war, ein Parkplatz. Die gesamte 
Straße und Fußwege am Plan (von Machts Nr.6 bis Mägdefrau Nr.14) wur-
den  saniert. Die Wasser- und Abwasserleitungen sind erneuert worden, 
das Dorf hinsichtlich Strom – und Telefonleitung verkabelt und die Oberlei-
tung abgebaut.

Auch alle drei Ausfallstraßen von Kleinobringen wurden grundhaft erneuert, 
zuerst 1996 die Kreisstraße nach Großobringen, im Jahr 1997 die Orts-
verbindung nach Heichelheim, in den Jahren 2001/2002 die Straße zur 
„Warte“. Bei der Straße nach Heichelheim hatten die beiden Gemeinden 
einen Eigenanteil von 30% zu tragen. Danach ist die Straße zur Kreisstraße 
umgewidmet worden.

Die Landwirtschaft formierte sich nach der Wende neu. Die übergroße Kon-
zentration mit ihren unübersichtlich gewordenen Betriebsgrößen wurden 
wieder dezentralisiert, die AIV (Agrar-Industrie-Vereinigung) aufgelöst und 
die getrennte Pflanzen- und Tierproduktion wieder in einem Betrieb zu-
sammengeführt. Aus den LPG'en wurden eingetragene Genossenschaften 
gegründet. Im Falle von Kleinobringen hat sich ein neuer Betrieb mit der 
Bezeichnung „Agrargenossenschaft Kleinobringen e.G.“ mit einer Betriebs-
größe von ca.1200 ha gebildet. Der Sitz war ursprünglich in Kleinobringen, 
im ehemaligen Hühnerstall der LPG an der Großobringer Straße. Das Ob-
jekt hat Andreas Seymer als Grundstücksbesitzer gekauft und zum Wohn-
haus umgebaut. Der Sitz der Agrargenossenschaft wurde zunächst nach 
Schwerstedt verlegt und danach in das jetzige Grundstück in Ramsla. Der 
Name Agrargenossenschaft Kleinobringen e. G. wurde beibehalten. Bewirt-
schaftet werden die Fluren der Dörfer Kleinobringen, Heichelheim, Ramsla 
und Schwerstedt. Hinsichtlich der Tierproduktion wird infolge der Spezia-
lisierung ausschließlich Bullenmast in Ramsla und in Ettersburg betrieben. 
Die ehemaligen Ställe im Dorf waren in der Folge funktionslos. Der Schaf-
stall in der Straße „Unter dem Dorfe“ wurde abgerissen. In diesem Grund-
stück hat Familie Köllner ein Wohnhaus errichtet. Der ehemaligen Schwei-
nemaststall, in dem zuletzt Broilermast betrieben worden war, ist jetzt  Sitz 
der Firma Seifert. Das ehemalige Futterhaus wurde von  der Familie Seifert 
zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut. In den ehemaligen Kuhstall, zu-
letzt Bullenmaststall am Plan 9, zog nach der Wende die Fensterbaufirma 
Schachtschabel ein. Jetzt ist es nach Umbau durch Tobias Mähler Wohn-
haus der Familie Finck. Das gesamte Gehöft gehört der Familie, die es mit 
acht Kindern (eigene plus Pflegekinder) bewohnt. Der ehemalige Kälberstall 
an der Großobringer Straße ist bereits in den 1970er Jahren zur Konsum-
verkaufsstelle um -und ausgebaut worden. Jetzt sind in dem Gebäude das 
Bürgermeisteramt, das Jugendzimmer und die Feuerwehr untergebracht.

Egon Sundhaus, Ortschronist

Sehr geehrte Wohlsborner,
sehr geehrte Einwohner der Landgemeinde Am Ettersberg,

die Heimatforscher Bernd Schmidt und Traugott Vitz wollen “Fliegerschick-
sale im 2. Weltkrieg“ mit einem Bezug zum Raum Thüringen aufarbeiten 
und zusammenfassen. 

Nach Heft 1 "der fliegermord von ottmannshausen" ( siehe auch Infor-
mation im Amtsblatt vom 06.02.2021 ), folgten Heft 2 "der Tieffliegeran-
griff und die zugexplosion von Hopfgarten" und  Heft 3 "der flieger-
mord von Wohlsborn".

Seit fast 20 Jahren steht in Wohlsborn (einem Ortsteil der Landgemeinde 
Am Ettersberg) ein Gedenkstein für drei amerikanische Luftwaffensoldaten, 
die - so die Inschrift - am 20. Juli 1944 in der Gemarkung ihr Leben verlo-
ren. Die Wahrheit ist: Zwei von ihnen wurden ermordet, nachdem sie sich 
per Fallschirm aus ihrem abstürzenden Bomber gerettet hatten. Das kam 
damals in hunderten von Fällen vor; der Kreis Weimarer Land des Nazi-
Kreisleiters Franz Hofmann war da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. 
Wahr ist aber auch: Zivilisten gingen auf die fremden Soldaten nicht nur mit 
Knüppeln und Mistgabeln los; es gab auch welche, die ihnen zu essen und 
zu trinken anboten. Von beidem ist in dem neuen Buch "Der Fliegermord 
von Wohlsborn" die Rede, das Bernd Schmidt und Traugott Vitz  im Weima-
rer Galerieverlag BLUEPRINT veröffentlicht haben. 

Wie schon in den beiden ersten Bänden ihrer Reihe über "Fliegerschicksale 
im 2. Weltkrieg" schildern sie den Ablauf der Ereignisse so detailliert wie 
möglich, wobei sie sich auch dieses Mal auf mehr als 70 Jahre alte Origi-
nalakten aus den USA stützen, auf thüringische Archive und Zeitzeugenbe-
richte von Ortsansässigen. 

Vielleicht findet das Heft Interesse bei den Einwohnern und Geschichtsin-
teressierten dieser Region.

Die Hefte können über Galerieverlag BLUEPRINT Weimar,
Tel.:	03643-4783416	•		Email:	galerieverlag@blueprint-weimar.de

bestellt werden.
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der mobile Geldautomat
der	Sparkasse	kommt	am:

Mittwoch, dem 23.06.2021, um 08:45 uhr

nach Ettersburg

(Hauptstraße,	Verkehrsinsel).

GEmEindE EttErsBurG

GEmEindE BALLstEdt

stAdt nEumArk

der mobile Geldautomat
der	Sparkasse	kommt	am:

Mittwoch, dem 06.06.2021, um 11:15 uhr und

Mittwoch, dem 23.06.2021, um 12:15 uhr

nach Neumark	(Lindenplatz).

Nachruf
„Du lebst in dem weiter, was du geschaffen,

uns gegeben und erhalten hast. 
Vor allem in unseren Herzen!

Wir tragen dich in uns – für immer!“

Ilse Schmidt
geb. Hartenhauer

Wir möchten allen Freunden und Bekannten Danke 
sagen, die ihre aufrichtige Anteilnahme in Worten und 
durch Zuwendungen zum Ausdruck brachten.

Die tröstenden Worte von Frau Cornelia Seidel und die 
sehr herzliche und würdevolle Begleitung vom Bestat-
tungsinstitut Janos Heldt haben uns den Abschied leich-
ter gemacht. Ebenfalls möchten wir dem Pflegeteam vom 
DRK Pflegeheim Ettersburg für die Fürsorge und Unter-
stützung danken.

In liebevollem Gedenken
Ihre Kinder

Christine mit Peter
Anetta mit Volkmar

sowie ihre Enkel mit Familien

Ballstedt, im Juni 2021

Einen	großen	Schritt	weiter	auf	dem
Freizeitgelände

Wie es vielleicht schon dem Einen oder An-
deren aufgefallen ist, hat sich das Freizeit-
gelände der Gemeinde Ettersburg neben 
dem neuen Sportplatz in den vergangenen 
Wochen und Monaten weiterentwickelt. 

Ende des vergangenen Jahres konnte mit 
Lottomitteln des Thüringer Ministeriums für 
Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
und Eigenmitteln der Gemeinde eine 
Schutzhütte errichtet werden.

Zudem wurde eine befestigte Fläche für einen neben der Hütte geplanten 
Grillplatz geschaffen. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Ronny 
Heinrich, Stephan Richter und Rüdiger Beschel, welche sich um die Be-
festigung und die Bodenplatte gekümmert haben. Holzbänke und zwei an-
sprechende Müllbehälter ergänzen das Bild.

Mit einer ersten Bepflanzung haben wir einen gro-
ßen Schritt getan. Mit der Hilfe von Andreas Kühn, 
seiner Frau und zahlreichen fleißigen Ettersbur-
gern wurden im Rahmen eines Arbeitseinsatzes 
ca. 250 Pflanzen gesetzt, die in der Zukunft das 
Gelände begrünen, verschönern sowie Bereiche 
abgrenzen bzw. schaffen sollen. 

Das Rondell des Barfußpfades ziert nun ein 
Stieleiche. Ebenfalls im Rahmen des Arbeitsein-

satzes konnte der Barfußpfad so gut wie fertig gestellt werden. Ein großer 
Dank an alle freiwilligen Helfer, die das Freizeitgelände zu einem Gemein-
schaftsprojekt machen. 

Für ausreichendes Licht sorgen die am Sportplatz aufgestellten Lichtmas-
ten, welche auch das Gelände gegenüber in der Dämmerung erstrahlen 
lassen können. Ein befestigter Bereich für ein Festzelt – wenn wieder mög-
lich – wurde ebenfalls hergestellt, so dass dem einen oder anderem Event 
ein angemessener Platz geschaffen werden konnte.

Für das laufende Jahr ist ein Auffüllen der Bereiche mit Muttererde und das 
Schaffen von Rasenfläche und der Bau eines Volleyballplatzes geplant. Der 
Bereich zwischen Barfußpfad und Hütte bleibt zunächst Wiese und soll mit 
Außensportgeräten gefüllt werden. Ruhezonen mit weiteren Bänken sind 
geplant. Im Herbst diesen Jahres ist das erklärte Ziel, ein erstes Ettersbur-
ger Drachenfest auszurichten. Das Gespräch mit Einwohnern zeigt, dass 
sich bereits jetzt schon viele darauf freuen. Ein Ort für die ganze Familie!

Es freut mich persönlich sehr, wie Ettersburger Einwohner und Familien 
schon jetzt den Barfußpfad erkunden und das Gelände lebhaft nutzen. Das 
ist genau der Grund, warum sich die Mühe lohnt. Etwas zu schaffen, was 
der großen Gemeinschaft Freude, Abwechslung und Erholung bereitet. Für 
Anregungen und Vorschläge zur weiteren Gestaltung bin ich jederzeit an-
sprechbar und dankbar.
Auch über weitere Mitstreiter würde ich mich sehr freuen. So ein Projekt 
entwickelt sich ständig weiter und bedarf Pflege und Anpassung.

In diesem Zusammenhang möchte ich zum auch zum Ausdruck bringen, 
dass mir nicht nur das Freizeitgelände der Gemeinde am Herzen liegt. Auch 
die Arbeit als Gemeinderat und insbesondere als Vorsitzender des Bauaus-
schusses stellt eine Herausforderung dar und bereitet mir große Freude. 
Auch in diesem Zusammenhang stehe ich jederzeit für Fragen und Proble-
me zur Verfügung.

Ronny Grüßung
(Bildrechte: R.Grüßung)
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vereine und Institutionen in unserer Gemeinde stellen sich vor:

dlrG ortsgruppe berlstedt
Enrico Füssel
vorsitzender@berlstedt.dlrg.de 
Tel.: 0162 4158031
 
förderverein zur bewahrung der
Kirche	„St.	Crucis“	e.	V.
Dr. Peter-Christian Ulrich
p.c.ulrich@t-online.de
Tel.: 036452 71158

Gemischter Chor berlstedt
Marita Rau
Tel.: 036452 70824

Heimatfreunde berlstedt
Hans Gniech
kagniech@freenet.de 
 
Heimat- und Traditionsverein
ottmannshausen e. v.
Sophia Helmli
sophia.helmli@gmx.de 
Tel.:0173 3584477

radwegeinitiative berlstedt
Bernd Hegner
hegner.jena@outlook.de

Thüringer	Blasmusikanten
Neumark	e.V.
Volkmar Schüßler
thueringer.blasmusikanten@web.de 
Tel.: 036452 72557

TSV	1914	Berlstedt/Neumark
Alexander Krospe
www.tsv-berlstedt.de
vorstand@tsv-berlstedt.de
Tel.: 0162 2175719

feuerwehrverein floriansjünger
buttelstedt e.v.
floriansjuengerbuttelstedt@gmail.com 

förderverein der Kita buttelstedt e.v.
Volkmarsener Platz 2
99439 Am Ettersberg
etundfin@gmx.de 
036451 60210

Förderkreis	Krebs-Fasch	und	Kirche
buttelstedt e.v.
Buttelstedt, Markt 7, 99439 Am Ettersberg
post@kfk-buttelstedt.de 

Heimatverein daasdorf e.v.
Kathrin Enzian
kathrin.enzian@icloud.com
Tel.: 036451 61649

Heimatverein	„Hamsterbach“	Nermsdorf	e.V.
Anett Meißner
Buttelstedt, Nermsdorf 2, 99439 Am Ettersberg

Raufenkickers	e.V.
Lars Dorn
l.dorn79@web.de 

BErLstEdt

kLEinOBrinGEn

krAuthEim

rAmsLA

wOhLsBOrn

sAchsEnhAusEn

schwErstEdt

vippAchEdELhAusEn

ButtELstEdt

GrOssOBrinGEn

hEichELhEim

bürgerverein Heichelheim e.v.
Alexander Ungert
mail@heichelheim.de
Tel.: 0151 65485228

freiw. feuerwehr Heichelheim
Christian Herold, Jugendwart
jugendfeuerwehr_heichelheim@outlook.de
Tel.: 01522 6238126

freiw. feuerwehr Kleinobringen
Christian Albrecht
info@trend-werbung-weimar.de

Heimatverein doppelringer e.v.
Nils Allimann
vm.allimann@t-online.de
Tel.: 0160 7539466
Matthias Becker
matthias.mbecker@gmx.de
Tel.: 0172 3419225

feuerwehrverein Krautheim-Haindorf e.v.
Beate Schenke
ffw-verein@gmx.de
Tel.: 01520 2647582
Willy Gerber
feuerwehrkrautheim@gmx.de
Tel.: 0162 9197090

förderverein feuerwache
ramsla e.v.
feuerwehr@ramsla.de 

Montagsfußballer	Ramsla
Hans-Martin Richter
hansmartin.richter@freenet.de
Tel.: 0170 3383534

Heimatverein Wohlsborn e.v.
Yvonne Gratz
helemay@web.de

feuerwehrverein sachsenhausen
Ramona Brieg
ramonabrieg@web.de

Heimatverein sachsenhausen
Joachim Schaarschmidt
joachim.schaarschmidt@web.de 

freiwillige feuerwehr
schwerstedt e.v.
Uwe Bauer
u.a.bauer@googlemail.com
Tel.: 0173 3558929
Frank Schumann, Wehrführer
derschummel@gmx.de
0174 6011857

Kirmesgesellschaft schwerstedt
Kevin Horstmann
kevin-horstmann96@web.de

Theatermäuschen	Schwerstedt
Astrid Wendland
Tel.: 036452 70741

spinnstuben vippachedelhausen
Heike Rüss
Tel.: 036452 76925

Traditionsverein vippachThal e.v.
Karsten Eisenmenger
traditionsverein@vippachthal.de

Kleingartenverein Am rittersborn e. v.
Vippachedelhausen (seit 1965)
Thomas Zoldahn
h.zoldahn@gmail.com

dorf- und Heimatverein
vippachedelhausen/Thalborn
Karsten Rottleb
heimatverein@vippachedelhausen.de

infOrmAtiOnEn zum EhrEnAmt

Bibliothek	Am	Ettersberg	Großobringen	e.V.
Katrin Ulms
bibliothek-grossobringen@freenet.de 
Tel.: 0151 70883955 

Heimatverein	Großobringen	e.V.
Marion Koch
heimatverein-grossobringen@web.de 
Tel.: 0179 7810357

SV	Grün	Weiß	56	Großobringen	e.V.
Yorck Lehmann
svgrossobringen@gmail.com 
Tel. 0172 6605497

schützenverein buttelstedt e.v.
Dieter Mohnhaupt
dieter.mohnhaupt@web.de
Tel.: 036451 73315

verein zur Erhaltung von Kirche und
Kirchberg Weiden e.v.
Dr.-Ing. Gerhard Setzpfandt
Simone König
info@weiden-thueringen.de
www.weiden-thueringen.de

bKv buttelstedter Karnevalsverein e.v.
Christoph Beinzger
www.kachelschter-karneval.jimdofree.com
info@kachelscht.de

sportverein Haindorf e.v.
Sebastian Hähnel
sebastian_haehnel@gmx.net
Tel.: 0176 59691466
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vereine und Institutionen in den zu erfüllenden Gemeinden stellen sich vor:

BALLstEdt EttErsBurG nEumArk

freiw. feuerwehr ballstedt  
Florian Kaiser   
floriankaiser1@web.de  
Tel.: 0160 99224441   
Torsten Lauterbach
lauterbachsurborg@yahoo.de
Tel.: 0172 5291273

sportverein Am Ettersberg e.v.
Bernd Kaufholz
bernd-kaufholz@web.de 
0172 3637184

Neumarker	Burschenschaft	e.V.
Mario Thiel
www.neumarkerburschenschaft.wordpress.com
neumarker.burschenschaft@yahoo.com

Ehrenamtsmanager
DOSB Vereinsmanager

Aus- und Fortbildungsreihe für Vereinsvorstände
und interessierte Ehrenamtliche

In einer thüringenweit einzigartigen Kooperation veranstalten das Ehrenamtszentrum des Kreises 
Weimarer Land, der Kreissportbund Weimarer Land und die Kreisvolkshochschule Weimarer Land 
gemeinsam mit dem Landessportbund Thüringen von April bis Oktober eine Aus- und 
Fortbildungsreihe für Vereinsvorstände und interessierte Ehrenamtliche. 

Die Führung von Vereinen stellt heute erhebliche Anforderungen an Vereinsvorstände. Schwieriger 
gewordene Rahmenbedingungen im finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Bereich sowie in 
der Mitarbeitergewinnung und -motivation erfordern speziell qualifizierte Mitarbeiter für die 
Vereinsführung. Die Ausbildung zum DOSB Vereinsmanager und der Ehrenamtsmanager vermitteln 
grundlegendes Wissen zu allen wesentlichen Bereichen eines zeitgemäßen und zukunftsorientierten 
Vereinsmanagements. Die Ausbildung schließt für Teilnehmende aus Sportvereinen mit der Lizenz 
Vereinsmanager C des Deutschen Olympischen Sportbundes ab.

Teilnehmende Ehrenamtliche außerhalb der Sportstrukturen erhalten bei einer Teilnahme an 5 von 7 
Modulen das Zertifikat „Ehrenamtsmanager“

Datum Veranstaltungsort Thema

23. - 24.04.2021 Apolda Strukturen im Ehrenamt

07. - 09.05.2021 Bad Sulza Öffentlichkeitsarbeit

28. - 30.05.2021 Tonndorf Führung & Führungstechniken

25. - 27.06.2021 Buttelstedt Systematische Ehrenamtsförderung

09. - 11.07.2021 Bad Berka Vereinsmanagement- & marketing

17. - 19.09.2021 Magdala Recht, Versicherung & Integration

08. - 10.10.2021 Mellingen Finanzen & Steuern

Anmeldung und weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Kooperationspartner.

www.ehrenamt-wl.de www.ksb-weimarer-land.de www.kvhs-weimarerland.de

Aufruf zur Ehrenamtsaus-
zeichnung 2021 für ehrenamt-
lich	tätige	Bürgerinnen	und	
bürger im Kreis Weimarer 

land

Ein Jahr mit der Coronapandemie hat nicht 
nur die Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Landkreis verändert, auch das ehrenamtlich 
Engagement in unseren Städten und Ge-
meinden ist seit dem nicht mehr das, was es 
mal war. Unsere Vereine und ehrenamtlichen 
Initiativen mussten sich seit Beginn der Pan-
demie großen und vor allem neuen Heraus-
forderungen stellen. Von der Erstellung der 
Hygienekonzepte, über die Einarbeitung in 
digitale Möglichkeiten des Vereinslebens 
bis hin zur aufopferungsvollen persönlichen 
Mitgliederpflege und Nachbarschaftshilfe 
wurde von den Ehrenamtlerinnen und Eh-
renamtlern vor Ort ein Höchstmaß an Enga-
gement abverlangt. 

Kaum vorstellbar, wie sich unsere Gesell-
schaft darstellen würde, wenn man auf die-
ses breitgefächerte Engagement verzichten 
müsste. Diese Bürgerinnen und Bürger sind 
es, die den Kreis Weimarer Land und die 
Kreisstadt Apolda so lebenswert machen. 
Umso wichtiger ist es auch nach einem Jahr 
mit der Pandemie diesen unermüdlich wir-
kenden Bürgerinnen und Bürgern für Ihren 
Einsatz und Ihr Engagement zu Danken. 

Auch wenn im Jahr 2020 die Ehrenamtsgala 
des Kreises Weimarer Land und der Stadt 
Apolda leider abgesagt werden musste, so 
sollen im Jahr 2021 wieder ehrenamtlich ak-
tive Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der 
Ehrenamtsgala geehrt werden.  

Landrätin Christiane Schmidt-Rose und 
Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand rufen 
hiermit gemeinsam mit dem Ehrenamtszen-
trum des Kreises Weimarer Land sowie den 
beiden Gleichstellungsbeauftragen dazu 
auf Vorschläge von besonders engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern einzureichen, die 
sich aktiv und ehrenamtlich in ihrer Stadt/
Gemeinde oder in ihren Vereinen einbringen. 

Bitte reichen Sie die Vorschläge bis 30. Juni 
2021 unter Angabe folgender Informationen 
ein: 

1. Wer schlägt vor? 
2. Name, Vorname des Ehrenamtlichen 
3. Anschrift des Ehrenamtlichen 
4. In welchem Bereich ehrenamtlich tätig? 
5. Begründung des Vorschlages 

per E-Mail:  ehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de 
oder per Post:  Landratsamt Weimarer Land, Ehrenamtszentrum, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda 

Sebastian Schmidt   Beate Wiedemann  
Ehrenamtstrainer    Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Weimarer Land 

Thomas Schmidt    Sylvia Wille
Ehrenamtskoordinator  Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Apolda
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KIrCHspIEl buTTElsTEdT & NEumArK

Andacht für den monat Juni

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit. (2.Tim1,7)

Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt diese Worte an seinen Freund Ti-
motheus. Er macht sich auch selbst Mut mit seinen Worten. Sich gefangen, 
sich eingesperrt fühlen, das ist furchtbar. Vielleicht kennen das die Älteren 
unter uns noch aus dem Krieg. Da war die Furcht konkreter, leere Vorrats-
schränke, ein Feind an der Front oder im Flugzeug, ein brennendes Haus, 
ein Balken, der herabstürzt, davon haben Sie mir erzählt und von der Kraft, 
die das Aushalten gekostet hat. Jetzt ist die Furcht ganz unwirklich. Vor 
einem Virus, den wir nicht sehen können, der aber um uns ist und in jedem 
von uns sein kann. Durch ihn müssen wir körperliche Berührungen und 
Kontakte meiden, müssen uns selbst wegsperren. Wer eingesperrt ist, hat 
allen Grund sich zu fürchten. Wenn unser Kopf und unser Herz voller Furcht 
ist, dann können wir keinen klaren Gedanken fassen. Aber es ist wichtig, 
dass wir besonnen handeln im Leben und angesichts der hohen Anste-
ckungsgefahr. Die meisten bekommen das erstaunlich gut hin in diesen 
Tagen: halten ausreichend Abstand und waschen sich mehrmals am Tag 
gründlich die Hände. Das ist die Besonnenheit im Kopf und daraus folgt 
Hände waschen - Hygiene für die Hände.

Aber die Besonnenheit im Kopf reicht nicht aus. Wir brauchen auch Beson-
nenheit im Herzen. Ohne Besonnenheit im Herzen ist Zusammenhalt auf 
Dauer nicht möglich. Aus der Besonnenheit im Kopf folgt Hände waschen 
- Hygiene für die Hände. Aus der Besonnenheit im Herz folgt Hände falten 
und beten - Hygiene für unser Herz. Stille aushalten; Stille suchen; ein Lied 
anstimmen; nicht denken, wer ruft mich an, sondern wen kann ich anrufen 
und wen kann ich wie unterstützen? Aus Besonnenheit im Herz die Hän-
de falten und dann zum Hörer greifen oder zum Stift – selbst junge Leute 
können das wieder - zum Stift greifen in diesen Tagen. Aus Besonnenheit 
im Herz die Hände falten und dann auf eigene und fremde Grenzen achten. 
Wie dieser besonnene Stationsleiter. Er passt auf, dass die Pflegekräfte ihre 
Pausen einhalten und regelmäßig etwas essen und sich stärken. Überall 
große und kleine Lichter der Besonnenheit.
Gottes Liebe und die Besonnenheit, die er in unsere Herzen gibt, kommt 
in diesen Tagen an vielen Stellen wunderbar zum Leuchten, wie die gelben 
Rapsfelder.  Sehen Sie, wie sie leuchten! Mach es wie die Blumen, wende 
dein Gesicht der Sonne zu. Die Schatten bleiben, aber sie fallen in diesem 
Augenblick hinter dich. Fürchte dich nicht! Wende dein Herz Gott zu und 
seinem Licht – auch dein Herz ist besonnen. Und aus der Besonnenheit im 
Herz folgt Hände falten und beten - Hygiene für unser Herz:

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit.

Mit herzlichen Grüßen für Sie und Ihre Lieben!
Ihre Pfarrerin Evelin Franke

Wir laden herzlich zu unseren
GoTTEsdIENsTEN und ANdACHTEN ein

(	bitte	beachten	Sie	auch	die	aktuellen	Aushänge	in	den	Orten	)

sonntag: 06.06.2021

14:30 Uhr St. Marien Kirche Daasdorf

samstag: 12.06.2021

17:00 Uhr St. Vitus Kirche Leutenthal,
  Kirmesgottesdienst im Freien

sonntag: 13.06.2021

09:00 Uhr Johanniskirche Neumark
10:30 Uhr St. Crucis Kirche Berlstedt

Johannistag: 24.06.2021

18:00 Uhr Christuskirche Thalborn

sonntag: 27.06.2021

13:00 Uhr St. Marien Kirche Haindorf
14:30 Uhr St. Nikolai Kirche Buttelstedt 

GEmEINdENACHmITTAGE:

(	finden	im	Juni	nicht	statt	) 

buttelstedt: Jeden 1. Donnerstag im Monat um 14:00 Uhr
  im Pfarrhaus

Neumark: Jeden letzten Mittwoch im Monat um 14:00 Uhr
  im Alten Pfarrhaus

Krautheim: Jeden 1. Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr
  im Alten Pfarrhaus.

vorKoNfIrmANdENuNTErrICHT und
KoNfIrmANdENuNTErrICHT: 

Der nächste Termin bzw. die nächste Aktion wird über den
Adress-Verteiler benachrichtigt.

CHor IN buTTElsTEdT
mit neuem Chorleiter fabian Kiupel: 

(	finden	im	Juni	nicht	statt	)	

Andacht immer donnerstags 19:00 Uhr in der Winterkirche in
Buttelstedt (gegenüber vom Pfarrhaus im Hof)

JuGENdfrEIzEIT sommEr 2021
vom	Kirchenkreis	Apolda-Buttstädt:	

26.08.-04.09.2021
Abenteuer	in	den	Bergen	und	am	See	in	Kärnten.

(Alter 14-18 Jahre)

Anmeldung ab jetzt möglich:
im Internet www.kirchenkreis-apolda-buttstädt.de oder direkt unter: 

https://form.jotformeu.com/92521379186363

GEmEINdEbüro:

(	bitte	aktuell	mit	Terminabsprache	im	Vorfeld	)	

buttelstedt: dienstags, 18:15 - 19:15 Uhr und freitags,
  09:00 – 14:00 Uhr im Pfarrhaus, Weimarische Str. 1 
  Tel. 036451-60336,
  Mail: pfarramt.buttelstedt@suptur-apolda.de
  Tel. 0176/44481301
  Mail: nicole.heimbuerge-schuetze@ekmd.de

Neumark: montags, 09:00 – 14:00 Uhr und donnerstags
  17:00-18:00 Uhr im Pfarrhaus, Vor dem Obertore 106
  Tel. 036452-918122
  Mail: pfarramt.neumark@suptur-apolda.de
  Tel. 0176/44481301
  Mail: nicole.heimbuerge-schuetze@ekmd.de

pfArrvErTrETuNGEN:

buttelstedt:	 Pfarrerin	Franke	•	Erreichbarkeit:	Tel.	036377	80363
	 	 Mobil:	0174	1739810	•	Mail:	Evelin.franke@ekmd.de

Neumark:	 Pfarrerin	Scheel	•	Erreichbarkeit:	Tel.	036451	60880
  Mobil: 0176 31488225
  Mail: kirche-grossbrembach@t-online.de

   www.die12Kirchen.de
  www.kirchenkreis-apolda-buttstädt.de 
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KIrCHspIEl GrossobrINGEN
Pfarramt	Schöndorf/Großobringen	•	Pastorin	Sabine	Hertzsch

Großobringen,	Unterdorf	110	•	99439	Am	Ettersberg
Tel:	03643-491587	•	www.kg-grossobringen.de

monatsspruch Juni 2021 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. (Apg 5,29)

GoTTEsdIENsTE im pfarrbereich

4. Juni 
16.30 Uhr  Sachsenhausen  -  Schulanfängergottesdienst

6. Juni
10.00 Uhr  Schöndorf
10.00 Uhr   Beginn in Klettbach  - Pilgersonntag

13. Juni 
  9.30 Uhr Großobringen
14.00 Uhr  Sachsenhausen
17.00 Uhr  Schöndorf   -  Nachteulengottesdienst

18. Juni
19.30 Uhr  Heichelheim  -  Kirmesgottesdienst

20. Juni
10.00 Uhr         Schöndorf

26. Juni
19.30 Uhr  Großobringen  -  Orgelkonzert

27. Juni 
  9.30 Uhr  Großobringen
17.00 Uhr  Schöndorf 

GEmEINdENACHmITTAG

für	Heichelheim	und	Großobringen	gemeinsam:
am Dienstag, den 1. Juni – 14.00 Uhr im Pfarrhaus Großobringen

 

CHrIsTENlEHrE

jeden Donnerstag um 16.00 Uhr im Pfarrhaus Großobringen
 

KoNfIrmANdENuNTErrICHT 7. + 8. KlAssE

jeden Dienstag um 16.30 Uhr im Pfarrhaus Großobringen 

KIrCHENCHor

jeden Dienstag 18.30 Uhr im Pfarrgarten
oder in der Kirche in Großobringen 

pIlGErsoNNTAG

Am 6. Juni ist Pilgersonntag! Wir beginnen um 10.00 Uhr in Klett-
bach mit einer Andacht in der Kirche. Genauere Informationen  wer-
den noch bekannt gegeben.
Wenn Sie Lust haben, Land, Kirchen und Leute kennen zu lernen, 
dann kommen Sie doch einfach mit!

orGElKoNzErT

mit Michael und Matthias von Hintzenstern innerhalb der Stadt- 
und Dorfkirchenmusiken des Weimarer Landes am Samstag, den 
26. Juni um 19.30 Uhr in der Kirche Großobringen

vorsCHAu

4. Juli Sachsenhausen, 9.00 Uhr – Kirmesgottesdienst
  Schöndorf, 10.00 Uhr 
  Wohlsborn, 14.00 Uhr 

Zu	den	Gottesdiensten	bitten	wir	Sie,	die	aktuellen	Corona-Regeln	
zu beachten und einzuhalten.

Netzwerk	Kinder	und	Familien	im	12-Kirchenland

Wie oft hast du dir im vergangenen Jahr gewünscht, dass einfach alles 
wieder so ist wie früher? Dass man einfach einen Freund besuchen kann 
oder die Eltern. Das wir im Gottesdienst gemeinsam singen oder dem Chor 
lauschen dürfen. Dass die Kinder frühs gemeinsam glücklich zur Schule 
gehen. Dass man wieder essen gehen oder im Biergarten sitzen kann. Dass 
man beim Tanzen die Nacht zum Tag macht oder spontan ins Kino fährt.

Während mir das alles so fehlt, denke ich, irgendwie ist es doch auch Jam-
mern auf hohem Niveau, denn das Wichtigste ist ja geblieben. Familie, 
Freunde, Gesundheit, Gott – alles eben etwas anders als sonst. Und so gab 
es in diesem Jahr vom Netzwerk Kinder und Familien einen abendlichen 
Spaziergang mit Fackeln über den Palmberg zur Osternacht. 

Groß und KLEIN konnte am Osterbaum in 
Neumark kreative Basteleien aufhängen, 
sowie süße Überraschungen im Osterha-
senkorb (gesponsert vom REWE-Markt 
Berlstedt) mitnehmen. Hausandachten 
wurden verteilt und so auch das ein oder 
andere persönliche Gespräch geführt.

Jeder war eingeladen, seine ganz persön-
liche Pilgerwanderung zu einer unserer 
Kirchen zu machen und die liebevoll ge-
schmückten Räume zu nutzen. Alles eben 
etwas anders als sonst und nicht so laut 
und voll und fröhlich wie wir es eigentlich 

vom Netzwerk kennen. Aber eins ist gleichgeblieben: Gott. Und der wird es 
letztlich schon gut machen. Wäre ja nicht die erste Krise für ihn.

Bis bald – Euer Netzwerk Kinder- und Familien im 12-Kirchenland.

dAs KIrCHspIEl rAmslA Im AprIl 2021
Pfarrer	Arndt	Bräutigam	•	Erfurt-Kerspleben

Ines	Reifert	•	Pfarrbüro	Ramsla	•	Kirchgasse	50	•	99439	Ramsla
Bürozeit: Montag und Mittwoch, 9-11 Uhr, 036452 72261

E-Mail: pfarramt-ramsla@web.de
KGV	Ramsla	•	IBAN:		DE23	5206	0410	0008	0056	80

BIC:		GENODEF1EK1	•	Evangelische	Bank

Gottes segen wie ein leuchten

Es gibt Worte, die muss man niemandem erklären. Ich vermute, auch 
die, die wir ungläubig nennen, werden von diesen Segensworten berührt, 
manchmal tief berührt. In diesen Worten schwingt etwas mit, was man 
schwer in Worte fassen kann. Es ist eher ein Gefühl, das etwa ausdrückt: 
Über uns waltet ein großer Zusammenhang; ein großes, behütendes Etwas, 
das wir Menschen Gott nennen. 

„Gott segne dich und behüte dich;
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden!“

Unser Leben ist eine Hoffnungsgeschichte und zugleich eine Leidensge-
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schichte. Wir Menschen hoffen, wir lieben, wir finden Grund, dankbar zu 
sein, zu vertrauen. Und wir zweifeln, wir schimpfen, uns widerfährt Schlim-
mes und wir leiden.

Und doch: über alledem ist etwas, was alles zusammenhält: der Segen. Der 
Segen ist von nichts anhängig. Ihn bekommt, wer ihn begehrt. Es sind nicht 
nur die Guten und Gesunden und Fehlerlosen. Es sind auch die Kranken, 
die Wütenden und die, die Gott schon längst abgeschrieben haben. 
Der Segen umfängt alle – das ist das höchste und schönste, was wir von 
ihm sagen können. Der Segen Gottes schließt keinen Menschen aus. Wo 
Segen ist, kann ein Mensch neu werden.

Der Segen eröffnet Wege. Auch wenn ich sie im Augenblick des Segens 
vielleicht noch nicht erkenne. Segen schließt nicht nur etwas zum Guten 
ab, sondern öffnet auch zum Guten. ‚Ich kann wieder‘, darf ein Mensch 
denken. Ich kann wieder ein bisschen mehr atmen; ich kann wieder gehen; 
ich werde jetzt einen Weg finden. Das alles bewirkt der Segen, wenn man 
ihn mit aller Kraft begehrt und empfängt. Man wird, bildlich gesprochen, ein 
wenig größer und ein wenig stärker. Und atmet tief durch. 

Weil man etwas Großes von einem Großen empfängt. Schon der Rückweg 
vom Ort des Segens ist ein anderer. Weniger gebeugt. Mir traut jemand 
mein Leben zu, legt seinen Segen auf mich. Dann müsste ich doch auch 
mein Leben leben können. Mehr Güte, mehr Zutrauen ist nicht möglich, als 
dass Gott zu mir sagt: Mein Angesicht leuchtet über dir.

Vielleicht ist die Sonne ein ganz treffendes Bild dafür: Sie wärmt, sie macht 
hell, sie ermöglicht Leben. So können auch Segensworte wirken. Gottes 
Geheimnis strahlt in mein Leben und macht mich lebendig.

Der Segen wird in jedem Gottesdienst am Ende zugesprochen. Für viele ist 
es der wichtigste Moment in der Kirche. Aber es ist längst nicht die einzige 
Form: Jede und jeder darf segnen und anderen mit Worten oder Gesten 
den Segen Gottes zusprechen: an der Haustür, vor einer Reise, zu Festen, 
beim Abschied, vor dem Schlafengehen…

Zu welcher Gelegenheit würde mir der Segen Gottes gut tun? Wann und zu 
wem werde ich segnende Worte sprechen?

Ich wünsche uns ganz viele Momente, in denen wir spüren, und in denen 
wir weitergeben: Gottes Angesicht leuchtet über dir!! – Ich wünsche uns 
einen Juni-Monat voller Sonne und Segen!

Ihr/Euer Pfarrer Arndt Bräutigam

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten!

Unsere Kirchengemeinden feiern – nach derzeitigem Stand - die sonntäg-
lichen Gottesdienste weiterhin. Die Gottesdienste finden in den Kirchen, 
ohne Gemeindegesang und mit Mund-Nasen-Bedeckung statt und dauern 
nicht länger als 40 – 45 Minuten. Sämtliche Gottesdienste verlaufen nach 
einem abgestimmten Hygienekonzept. 

06.06. Pilgersonntag 10 Uhr Hayn-Meckfeld-Schellroda

13.06. Ramsla 9:30 Uhr Gottesdienst

20.06. Schwerstedt 9:30 Uhr Gottesdienst
 Hottelstedt 10:30 Uhr Gottesdienst

04. 07. Ramsla 9:30 Uhr Gottesdienst
 Ottmannshausen 10:30 Uhr Kirmes-Gottesdienst

besondere Einladung zum pilgersonntag!

Los geht’s am 6. Juni, 10:00 Uhr in der Kirche von Hayn, von dort pilgern 
wir zur Kirche nach Meckfeld (12:00Uhr) und weiter zur Kirche nach Schell-
roda. Parkmöglichkeiten gibt es in Hayn am Bildungszentrum der Techni-
kerkrankenkasse.

Wanderweg von Hayn entlang alter Birnbäume und des Eichelborner Fors-
tes, von hier geht es ohne Schatten hinunter nach Meckfeld (3,5km).

In Meckfeld ist eine Mittagspause geplant. Für den Proviant muss jeder in 
diesem Jahr selbst sorgen. Von Meckfeld gehen wir über den Dürren Grund 
und zum Teil am Tonndorfbach nach Schellroda (ca.8km). Hier gibt es Ge-
tränke und Gebäck.

Zurück: über den Haarberg – fast nur im Wald (ca.7km)
oder per Autoshuttle.


